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 Antwort
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 auf die Große Anfrage der Abgeordneten Ingrid Hönlinger, Markus Kurth, Volker
 Beck (Köln), weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 – Drucksache 17/2376 –

 Personenzentrierte und ganzheitliche Reform des Betreuungsrechts

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Jeder  Mensch  muss  selbst  bestimmen  können,  wie  er  oder  sie  an  der  Gesell-
 schaft  teilhaben  möchte.  Die  für  die  Bundesrepublik  Deutschland  verbindliche
 UN-Behindertenrechtskonvention  beschreibt  eindrücklich,  dass  es  Aufgabe
 des  Rechtsstaates  ist,  Beeinträchtigungen  über  die  Herstellung  von  Barriere-
 freiheit  sowie  über  angemessene  Vorkehrungen  auszugleichen,  so  dass  die
 selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft nicht behindert wird.

 Auf  Grund  demographischer  und  gesellschaftlicher  Entwicklungen  wird  die
 Zahl  der  Menschen  mit  Assistenzbedarf  künftig  weiter  steigen.  Dies  gilt  in
 gleicher  Weise  für  die  Bedürfnisse  nach  Assistenz  zur  Ausübung  der  Rechts-
 und  Handlungsfähigkeit,  denen  heute  der/die  rechtliche  Betreuer/Betreuerin
 nachkommt.  Zwar  werden  rund  zwei  Drittel  der  Betreuungen  ehrenamtlich
 geführt,  die  Zahl  der  beruflichen  Betreuungen  steigt  jedoch  sowohl  relativ  als
 auch  absolut  seit  Jahren  an.  Um  der  gesetzlich  normierten  Subsidiarität  zum
 Durchbruch  zu  verhelfen,  gilt  es  künftig,  die  Bestellung  eines/einer  berufli-
 chen  Betreuers/Betreuerin  auf  solche  Menschen  zu  beschränken,  die  einen
 komplexen  bzw.  hohen  rechtlichen  Assistenzbedarf  haben.  In  diesem  Zusam-
 menhang  sind  so  genannte  vorgelagerte  Systeme  wie  etwa  Betreuungsverfü-
 gungen,  Beratungsangebote  oder  die  Bestellung  einer  ehrenamtlichen  Betreu-
 ung zu stärken.

 Die  Debatte  um  eine  Reform  des  Betreuungsrechts,  zu  Teilen  auch  der  Ein-
 gliederungshilfe  nach  dem  Zwölften  Buch  Sozialgesetzbuch  (SGB  XII),  wird
 seit  Jahren  vornehmlich  aus  finanziellen  Motiven  geführt.  Mit  dem  Zweiten
 Betreuungsrechtsänderungsgesetz,  das  am  1.  Juli  2005  in  Kraft  trat,  wurde
 eine  Evaluation  in  Auftrag  gegeben,  die  seit  dem  Sommer  2009  vorliegt,  bis-
 her  parlamentarisch  allerdings  noch  nicht  behandelt  wurde.  Zudem  hatte  sich
 eine  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  aus  dem  Bundesministerium  der  Justiz  und
 den  Landesjustizministerien  gebildet,  die  eigens  Vorschläge  zum  Betreuungs-
 recht  erarbeitet  hat.  Das  Bundesjustizministerium  selbst  hat  im  Dezember
 2009  eine  interdisziplinäre  Arbeitsgruppe  gebildet,  die  auf  der  Grundlage  des
 Evaluationsberichts  und  des  Arbeitspapieres  der  Bund-Länder-Arbeitsgruppe
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herausfinden  möchte,  welcher  gesetzgeberische  Änderungsbedarf  sich  ergibt.
 Auch hier scheinen finanzielle Gesichtspunkte im Vordergrund zu stehen.

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Mit  dem  Übereinkommen  über  die  Rechte  von  Menschen  mit  Behinderung  der
 Vereinten  Nationen  (VN-Behindertenrechtskonvention)  ist  die  Internationale
 Staatengemeinschaft  einen  wichtigen  Schritt  gegangen,  um  die  Rechte  von
 Menschen  mit  Behinderung  weltweit  zu  stärken.  Ziel  der  VN-Behinderten-
 rechtskonvention  ist  die  volle  Einbeziehung  von  Menschen  mit  Behinderung  in
 das  allgemeine  gesellschaftliche  Leben.  Wo  immer  es  möglich  ist,  sollen  Men-
 schen  mit  Behinderung  Unterstützung  zur  Selbstständigkeit  erhalten,  nicht
 bevormundende  Hilfen.  Damit  schlägt  die  Internationale  Staatengemeinschaft
 einen  Weg  ein,  den  Deutschland  im  Erwachsenenschutz  mit  der  Abschaffung
 des  Instruments  der  Vormundschaft  für  Volljährige  bereits  vor  vielen  Jahren  ge-
 gangen ist.

 Das  deutsche  Betreuungsrecht  gilt  als  eines  der  modernsten  Rechtsinstrumente
 dieser  Art  in  Europa.  Anstelle  von  Bevormundung  ist  mit  dem  seit  1992  gelten-
 den  Betreuungsrecht  die  Anerkennung  behinderter  Menschen  als  gleichberech-
 tigte  und  selbstbestimmte  Mitglieder  unserer  Gesellschaft  getreten.  Das  deut-
 sche  Betreuungsrecht  entspricht  damit  den  Anforderungen  der  VN-Behinder-
 tenrechtskonvention.  Es  ermöglicht  eine  nach  Aufgabenkreisen  maßgeschnei-
 derte  Vertretung  des  Betreuten  in  dem  jeweils  erforderlichen  Umfang,  ohne  die
 Geschäftsfähigkeit  des  Betreuten  aufzuheben.  Damit  kann  gerade  die  Betreu-
 ung  dazu  beitragen,  dem  Betreuten  ein  selbstbestimmtes  Leben  nach  seinen
 Wünschen  und  Vorstellungen  zu  ermöglichen.  Gleichzeitig  ermöglicht  das
 Betreuungsrecht,  Menschen  in  besonders  gefährlichen  Situationen  zu  schützen.
 Dem  Betreuungsrecht  ist  daher  ein  Spannungsverhältnis  zwischen  Selbst-
 bestimmung und Fürsorge immanent.

 Oberstes  Ziel  jeder  Verbesserung  im  Betreuungswesen  muss  es  sein,  zugleich
 eine  Verbesserung  für  das  Wohl  der  Betroffenen  zu  erreichen.  Dies  kann  insbe-
 sondere  dadurch  erfolgen,  dass  die  Bestellung  eines  rechtlichen  Betreuers  ent-
 sprechend  der  Intention  der  VN-Behindertenrechtskonvention  und  entspre-
 chend  den  gesetzlichen  Vorgaben  (vergleiche  §  1896  Absatz  2  Satz  1  des  Bür-
 gerliches  Gesetzbuchs  –  BGB)  in  der  Anwendung  auf  das  erforderliche  Maß
 begrenzt  bzw.  vermieden  wird.  Die  Optimierung  der  Ressourcen  im  Betreu-
 ungsrecht  soll  demnach  dazu  dienen,  dass  das  Betreuungsrecht  dort,  wo  es
 wirklich  gebraucht  wird,  auch  in  dem  erforderlichen  Maß  zum  Einsatz  kommt.
 Dies  trägt  nicht  nur  den  Herausforderungen  der  demographischen  Entwicklung
 und  einer  steigenden  Zahl  von  Menschen  mit  Assistenzbedarf  Rechnung.  Es
 entspricht  auch  dem  Ziel  der  VN-Behindertenrechtskonvention,  das  Selbst-
 bestimmungsrecht  des  Betroffenen  zu  wahren  und  zu  stärken.  Die  Bestellung
 eines  rechtlichen  Betreuers  ist  dann  nicht  erforderlich  und  nicht  zulässig,  so-
 weit  die  Angelegenheiten  des  Volljährigen  ebenso  gut  durch  andere  Hilfen  be-
 sorgt  werden  können  (§  1896  Absatz  2  Satz  2  BGB).  Hierzu  zählen  insbeson-
 dere  auch  sozialrechtliche  Unterstützungsangebote.  Vor  diesem  Hintergrund  ist
 es  wichtig,  die  Debatte  um  die  Zukunft  des  Betreuungsrechts  interdisziplinär  zu
 führen.  Das  Bundesministerium  der  Justiz  hat  auf  Wunsch  der  Justizministerin-
 nen  und  Justizminister  der  Länder  den  Vorsitz  einer  Arbeitsgruppe  übernom-
 men.  Diese  Arbeitsgruppe  wurde  interdisziplinär  besetzt.  Sie  befasst  sich  im
 Schwerpunkt  mit  Fragen  der  Strukturreform  des  Betreuungsrechts.  Die  Arbeits-
 gruppe  geht  dabei  auch  der  Frage  nach,  ob  und  wenn  ja  welche  Verbesserungs-
 möglichkeiten  unter  dem  Blickwinkel  der  VN-Behindertenrechtskonvention
 bestehen.
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1.  Welche  Chancen  und  Herausforderungen  sieht  die  Bundesregierung  für
 das Betreuungsrecht durch die UN-Behindertenrechtskonvention?

 Das  geltende  Betreuungsrecht  steht  im  Einklang  mit  der  VN-Behinderten-
 rechtskonvention,  insbesondere  mit  deren  Artikel  12  Absatz  2,  wonach  die  Ver-
 tragsstaaten  anerkennen,  dass  Menschen  mit  Behinderungen  in  allen  Lebens-
 bereichen  gleichberechtigt  mit  anderen  Rechts-  und  Handlungsfähigkeit  ge-
 nießen.  Die  Konvention  wurde  daher  von  Deutschland  ohne  Änderungen  des
 Betreuungsrechts  ratifiziert.  Auf  die  Ausführungen  in  der  Denkschrift  zur  VN-
 Behindertenrechtskonvention  (Bundestagsdrucksache  16/10808,  S.  52)  wird
 insoweit  verwiesen.  Wenngleich  die  VN-Behindertenrechtskonvention  damit
 keinen  gesetzgeberischen  Handlungsbedarf  mehr  auslöst,  bleibt  sie  ein  Maß-
 stab,  an  dem  sich  die  Praxis  im  Umgang  mit  Menschen  mit  Behinderung  mes-
 sen  lassen  muss.  Darin  liegen  die  Chancen  und  Herausforderungen  der  VN-Be-
 hindertenrechtskonvention  nicht  nur  bezogen  auf  das  Betreuungsrecht,  sondern
 bezogen  auf  das  gesamte  Spektrum  staatlicher  Hilfen  und  Unterstützungen.  Bei
 der  Anwendung  des  Betreuungsrechts  sind  alle  Beteiligten  gefordert,  Potentiale
 zur  Verbesserung  zu  nutzen,  um  dem  Selbstbestimmungsrecht  hilfsbedürftiger
 Menschen  gerecht  zu  werden.  Daher  ist  beispielsweise  der  Grundsatz  der  Sub-
 sidiarität  der  Betreuung  gegenüber  sonstigen  Hilfen,  der  auch  aus  der  VN-Be-
 hindertenrechtskonvention  gefolgert  werden  kann,  strikt  zu  beachten.  Vor  die-
 sem  Hintergrund  wird  sich  auch  die  interdisziplinäre  Arbeitsgruppe  unter  dem
 Vorsitz  des  Bundesministeriums  der  Justiz  (vergleiche  die  Fragen  12,  18,  19,
 20,  21,  22,  30,  31,  32  und  50)  mit  der  VN-Behindertenrechtskonvention  befas-
 sen  und  die  Überlegungen  der  Arbeitsgruppe  zur  Strukturreform  im  Betreu-
 ungsrecht  ebenfalls  unter  dem  Blickwinkel  der  VN-Behindertenrechtskonven-
 tion erörtern.

 2.  Stimmt  die  Bundesregierung  der  Einschätzung  zu,  Artikel  12  der  UN-Be-
 hindertenrechtskonvention  zähle  nach  den  Regelungen  des  Völkerrechts  zu
 den  „selbst  vollziehenden  Regelungen“  („self-executing  rights“)  der  Kon-
 vention?

 Wenn  ja,  welche  Konsequenzen  folgen  daraus  für  das  Betreuungsrecht  und
 dessen praktische Umsetzung?

 Wenn nein, warum nicht?

 Regelungen  des  Völkerrecht  sind  dann  „selbst  vollziehend“,  wenn  die  einzelne
 Regelung  den  Normadressaten/Anspruchsberechtigen  so  klar  bezeichnet  und
 der  Norminhalt/Anspruch  so  klar  formuliert  ist,  dass  die  Bestimmungen  ohne
 Weiteres von staatlicher Seite angewandt werden können.

 In  Bezug  auf  Artikel  12  der  VN-Behindertenrechtskonvention  ist  wegen  der
 unterschiedlichen  Ausgestaltung  der  einzelnen  Absätze  des  Artikels  keine  pau-
 schale  Antwort  möglich.  Soweit  in  Absatz  1  das  Recht  von  Menschen  mit  Be-
 hinderungen  bekräftigt  wird,  überall  als  Rechtssubjekt  anerkannt  zu  werden,  ist
 aufgrund  der  klaren  Formulierung  von  einer  selbst  vollziehenden  Norm  auszu-
 gehen. Die Regelung entspricht im Übrigen §  1 BGB.

 In  Bezug  auf  die  Rechts-  und  Handlungsfähigkeit  von  Menschen  mit  Behinde-
 rungen  erkennt  Absatz  2  zwar  (zu  Recht)  die  Gleichberechtigung  von  Men-
 schen  mit  und  ohne  Behinderungen  grundsätzlich  an,  durch  die  Formulierung
 in  Absatz  3  wird  jedoch  deutlich,  dass  (manche)  Menschen  mit  Behinderungen
 zur  Verwirklichung  des  Rechts  einer  Unterstützung  bedürfen.  Zur  Sicherstel-
 lung  dieser  Unterstützung  müssen  die  Vertragsstaaten  laut  Absatz  3  unter  Be-
 achtung  des  Absatzes  4  geeignete  Maßnahmen  treffen.  Um  welche  Maßnahmen
 es  sich  hierbei  handelt,  ist  jedoch  nicht  weiter  bestimmt  und  die  konkrete  Aus-
 gestaltung  obliegt  (in  den  Grenzen  des  Absatzes  4)  den  Vertragsstaaten.  Die
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Absätze  2,  3  und  4  des  Artikels  12  sind  damit  wegen  des  dort  deutlich  festge-
 haltenen  Umsetzungsbedarfs  der  Vertragsstaaten  nicht  als  selbst  vollziehend
 anzusehen.

 3.  Inwiefern  könnten  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  rechtstatsächliche
 Untersuchungen  zur  Praxis  des  Betreuungsrechts  sowie  empirische  Sozial-
 forschung  u.  a.  zur  Frage  der  Erforderlichkeit  einer  gesetzlichen  Betreuung
 ein  sinnvolles  Instrument  sein,  um  Aufschluss  darüber  zu  geben,  ob  das
 Betreuungsrecht  im  Einklang  mit  der  UN-Behindertenrechtskonvention
 steht?

 Die  Bundesregierung  ist  der  Ansicht,  dass  das  Betreuungsrecht  im  Einklang  mit
 der  VN-Behindertenrechtskonvention  steht;  auf  die  Antwort  zu  Frage  1  wird
 verwiesen.

 Mit  der  Frage  einer  besseren  Durchsetzung  des  Erforderlichkeitsgrundsatzes
 befasst  sich  die  interdisziplinäre  Arbeitsgruppe.  Ziel  der  Überlegungen  zur
 Strukturreform  in  der  interdisziplinären  Arbeitsgruppe  ist  es,  die  Zahl  der  Be-
 treuungsfälle  auf  das  Erforderliche  zu  reduzieren  und  damit  die  Eingriffe  in  das
 Selbstbestimmungsrecht  der  Betroffenen  auf  das  Notwendige  zu  beschränken.
 Da  jede  Betreuung  gegebenenfalls  auch  ein  Eingriff  in  das  Selbstbestimmungs-
 recht  ist,  genießen  betreuungsvermeidende  Hilfen  und  Unterstützungen  strikten
 Vorrang.  Eine  wesentliche  Steuerungsaufgabe  hat  hier  die  Betreuungsbehörde,
 die  andere  Hilfen  wie  etwa  die  Erteilung  einer  Vorsorgevollmacht  oder  Leistun-
 gen  der  Sozialbehörden  einschließlich  Beratungsleistungen  der  Sozialbehörden
 aufzeigt  oder  veranlasst.  Soweit  die  interdisziplinäre  Arbeitsgruppe  strukturelle
 Änderungen  zur  Stärkung  der  Funktion  von  Betreuungsbehörden  vorschlägt,  ist
 ebenfalls  zu  beraten,  ob  die  Durchführung  einer  begleitenden  Studie  als  sinn-
 voll  erachtet  wird,  die  etwaige  Hemmnisse  bei  der  Vermeidung  von  Betreuun-
 gen  zum  Wohle  der  Betroffenen  untersucht.  Abhängig  von  den  Ergebnissen  der
 Beratungen  wäre  daher  gegebenenfalls  an  eine  rechtstatsächliche  Forschung  im
 Hinblick  auf  die  Wahrung  der  Selbstbestimmung  durch  Einhaltung  des  Subsidia-
 ritätsgrundsatzes  zu  denken.  Einer  solchen  rechtstatsächlichen  Untersuchung
 zur  Funktion  der  Betreuungsbehörde  im  Betreuungsverfahren  würde  eine
 Machbarkeitsstudie vorausgehen.

 4.  Wie  wird  die  Bundesregierung  insbesondere  der  Frage  nachgehen,  inwie-
 fern  die  Rechtsanwendung,  d.  h.  die  Praxis  der  Unterbringung  und  Be-
 handlung  ohne  Einverständnis  oder  gegen  den  Willen  Betroffener,  als  auch
 die  entsprechenden  Regelungen  im  Bürgerlichen  Gesetzbuch  (BGB)  und
 in  den  Psychisch-Kranken-Gesetzen  der  Bundesländer  mit  den  Anforde-
 rungen der UN-Behindertenrechtskonvention in Einklang stehen?

 Das  geltende  Betreuungsrecht  steht  im  Einklang  mit  der  VN-Behinderten-
 rechtskonvention.  Dies  gilt  auch  im  Hinblick  auf  die  Unterbringung  nach
 §  1906  BGB.  Auf  die  Antwort  zu  Frage  13  wird  insoweit  verwiesen.  Gleiches
 gilt  für  die  in  die  Zuständigkeit  der  Länder  fallenden  Gesetze  über  Hilfen  und
 Schutzmaßnahmen  sowie  Unterbringung  bei  psychischen  Krankheiten  (Psy-
 chisch-Kranken- bzw. Unterbringungsgesetze).

 Artikel  14  Absatz  1  Buchstabe  b  der  VN-Behindertenrechtskonvention  legt
 fest,  dass  „das  Vorliegen  einer  Behinderung  in  keinem  Fall  eine  Freiheitsentzie-
 hung  rechtfertigt“.  Jedoch  ergibt  sich  aus  der  Vorschrift,  dass  eine  Freiheitsent-
 ziehung  auch  bei  Menschen  mit  Behinderung  nicht  grundsätzlich  ausgeschlos-
 sen  ist.  Dies  ergibt  sich  schon  aus  Artikel  14  Absatz  2  der  VN-Behinderten-
 rechtskonvention,  wonach  behinderte  Menschen  bei  einer  Freiheitsentziehung
 gleichberechtigten  Anspruch  auf  die  in  den  internationalen  Menschenrechtsnor-
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men  vorgesehenen  Garantien  haben.  Im  Ergebnis  folgt  daraus,  dass  Artikel  14
 VN-Behindertenrechtskonvention  zwar  verbietet,  einen  Menschen  wegen  sei-
 ner  Behinderung  unterzubringen,  etwa  um  seinen  vermeintlich  „unnormalen“
 Zustand  zu  therapieren.  Eine  (auch  zwangsweise)  Unterbringung  und  Behand-
 lung  zur  Abwendung  einer  gewichtigen  Selbst-  oder  Fremdgefährdung  bleibt
 hingegen zulässig.

 Die  betreuungsrechtliche  Unterbringung  dient  allein  der  Abwendung  einer  er-
 heblichen  Selbstgefährdung  in  Situationen,  in  denen  der  Betreute  sein  Selbst-
 bestimmungsrecht  aufgrund  seiner  Krankheit  nicht  ausüben  kann.  Des  Weite-
 ren  gestattet  §  1906  BGB  die  Unterbringung  nur  bei  einem  Betreuten,  der
 seinen  Willen  krankheitsbedingt  nicht  frei  bestimmen  kann,  nicht  aber,  soweit
 der  Betreute  noch  zu  einer  freien  Willensbestimmung  fähig  ist.  Die  Recht-
 sprechung  stellt  hierbei  an  die  tatsächlichen  und  rechtlichen  Voraussetzungen
 einer  Unterbringung  hohe  Anforderungen.  Sie  legt  insbesondere  einen  strengen
 Verhältnismäßigkeitsmaßstab  an  (Bundesverfassungsgericht,  Beschluss  vom
 23.03.1998  –  2  BvR  2270/96  –  NJW  1998,  1744;  Bundesgerichtshof,  Beschluss
 vom  23.06.2010  –  XVII  ZB  118/10  –  FamRZ  2010,  1432).  Zu  den  näheren  Ein-
 zelheiten  wird  auf  die  Antwort  zu  Frage  13  sowie  ergänzend  auf  die  Antwort  zu
 Frage  7  verwiesen.  Entsprechend  rechtfertigende  Umstände,  nämlich  das  Vor-
 liegen  einer  psychischen  Krankheit  oder  Störung  sowie  eine  sich  daraus  erge-
 bende  erhebliche  Selbst-  oder  Fremdgefährdung,  die  nicht  durch  mildere  Mittel
 abgewendet  werden  kann,  sind  Voraussetzung  für  die  Unterbringung  aufgrund
 der Psychisch-Kranken-Gesetze der Länder.

 Auch  eine  zwangsweise  Behandlung  von  unter  Betreuung  stehenden  Personen
 kommt  nur  unter  sehr  strengen  Voraussetzungen  in  Betracht.  Sie  kann  nur  zum
 Wohle  des  Betreuten  erfolgen  und  ist  zwingend  mit  einer  stationären  Unterbrin-
 gung  verbunden.  Die  zwangsweise  Behandlung  des  untergebrachten  Betreuten
 gegen  dessen  natürlichen  Willen  bedarf  ebenfalls  einer  Genehmigung  des  Be-
 treuungsgerichts.  Dieses  muss  die  vom  Betreuten  zu  duldende  Behandlung  so
 präzise  wie  möglich  angeben,  weil  sich  nur  hieraus  der  Unterbringungszweck
 sowie  Inhalt,  Gegenstand  und  Ausmaß  der  vom  Betroffenen  zu  duldenden  Be-
 handlung  hinreichend  konkret  und  bestimmbar  ergeben.  Weiterhin  sieht  das
 Betreuungsrecht  vor,  dass  auch  eine  Zwangsbehandlung  nur  in  Betracht
 kommt,  wenn  der  Betreute  krankheitsbedingt  nicht  in  der  Lage  ist,  seinen  Wil-
 len frei zu bestimmen.

 Für  die  Rechtsanwendung  in  der  Praxis  bedeutet  das,  dass  bereits  durch  die
 strengen  rechtlichen  Vorgaben  sowie  durch  die  gerichtliche  Überprüfbarkeit  je-
 der  Unterbringungsentscheidung  sichergestellt  wird,  dass  die  konkrete  Maß-
 nahme  mit  den  Anforderungen  der  VN-Behindertenrechtskonvention  in  Ein-
 klang  steht.  Darüber  hinaus  wird  die  interdisziplinäre  Arbeitsgruppe  unter  Vor-
 sitz  des  Bundesministeriums  der  Justiz  insbesondere  die  Frage  behandeln,  ob
 und  wenn  ja  welche  Verbesserungsmöglichkeiten  des  Betreuungsrechts  aus
 dem  Blickwinkel  der  VN-Behindertenrechtskonvention  bestehen,  um  beispiels-
 weise  die  Suche  nach  alternativen  Hilfen  zu  erleichtern  (vergleiche  die  Fragen
 22, 30, 31, 32 und 50).

 5.  Wie  wird  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  das  Gebot  der  Verhältnis-
 mäßigkeit  vor  dem  Hintergrund  berücksichtigt,  dass  die  Entscheidungsfin-
 dung  durch  Ärztinnen  und  Ärzte  sowie  Richterinnen  und  Richter  zur  Un-
 terbringung  bzw.  Behandlung  ohne  Einverständnis  oder  gegen  den  Willen
 Betroffener oft unter hohem Zeitdruck erfolgen muss?

 Eine  plötzlich  auftretende  Krankheit  oder  ein  akuter  Krankheitsschub  können
 schnelle  Hilfe  erforderlich  machen.  Es  liegt  demnach  in  der  Natur  der  Sache,
 dass  es  sich  bei  Entscheidungen  über  eine  Unterbringung  oder  ärztliche  Heil-
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eingriffe  oft  um  Eilentscheidungen  handelt.  Dem  Verhältnismäßigkeitsgrund-
 satz  ist  hierbei  entsprechend  den  strengen  Vorgaben  der  höchstrichterlichen
 Rechtsprechung  Rechnung  zu  tragen.  Demnach  ist  es  unverzichtbare  Voraus-
 setzung  eines  rechtsstaatlichen  Verfahrens,  dass  Entscheidungen,  die  den  Ent-
 zug  der  persönlichen  Freiheit  betreffen,  auf  zureichender  richterlicher  Sachauf-
 klärung  beruhen  und  eine  in  tatsächlicher  Hinsicht  genügende  Grundlage
 haben,  die  der  Bedeutung  der  Freiheitsgarantie  entspricht  (BVerfGE  70,  297,
 308;  BVerfG  NJW  1998,  1774,  1775;  BVerfG  NJW  2007,  3560,  3561).  Dem
 Verhältnismäßigkeitsgrundsatz  trägt  dabei  auch  das  gesetzlich  vorgesehene
 Verfahren  Rechnung,  welches  die  richterliche  Entscheidung  auf  eine  möglichst
 breite  Grundlage  stellt.  So  sieht  das  Gesetz  über  das  Verfahren  in  Familien-
 sachen  und  in  den  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit  (FamFG)
 verschiedene  Verfahrensschritte  vor,  die  dazu  dienen,  die  Rechte,  Interessen
 und  Wünsche  der  Betroffenen  zu  wahren.  Zu  nennen  sind  insbesondere  die  per-
 sönliche  Anhörung  des  Betroffenen,  die  Anhörung  sonstiger  Beteiligter,  die
 Einholung  eines  fachärztlichen  Gutachtens  sowie  die  Bestellung  eines  Verfah-
 renspflegers.  Darüber  hinaus  ist  das  zur  Entscheidung  berufene  Gericht  in
 jedem  Stadium  des  Verfahrens  gehalten,  das  Gebot  der  Verhältnismäßigkeit  zu
 beachten  und  insbesondere  zu  prüfen,  ob  die  Maßnahme  noch  erforderlich  ist
 oder andere Hilfen ausreichend und damit vorrangig sind.

 Weiterhin  ist  es  die  originäre  Aufgabe  des  Betreuers,  den  Verhältnismäßigkeits-
 grundsatz  zu  beachten.  Das  Betreuungsgericht  erlässt  im  Falle  des  §  1906  BGB
 keinen  Unterbringungsbefehl,  sondern  genehmigt  die  freiheitsentziehende  Un-
 terbringung  des  Betreuten  durch  den  Betreuer.  Die  doppelte  Verantwortung  des
 Betreuers  und  des  Betreuungsgerichts  sichert  zusätzlich  die  Einhaltung  des
 Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes.

 6.  Plant  die  Bundesregierung  Weiterbildungsmaßnahmen,  um  Richterinnen
 und  Richter  zu  psychischen  Erkrankungen  und  deren  Behandlungsmetho-
 den mehr Sicherheit zu geben?

 Falls ja, wie sehen diese Planungen aus?

 Falls nein, warum nicht?

 Nach  den  föderalen  Strukturen  der  Bundesrepublik  Deutschland  liegt  die
 Hoheit  und  Verantwortung  für  die  Justiz  –  von  hier  nicht  einschlägigen  Aus-
 nahmen  abgesehen  –  bei  den  Ländern.  Diese  sind  daher  auch  für  die  Fort-  und
 Weiterbildung  der  im  Landesdienst  stehenden  Richterinnen  und  Richter  zustän-
 dig. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 16 verwiesen.

 7.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  den  Vorschlag  von  Prof.  Dr.  Peter
 Kruckenberg  von  der  Aktion  Psychisch  Kranke  e.  V.,  der  für  die  recht-
 lichen  Rahmenbedingungen  der  Psychisch-Kranken-Gesetze  und  des  Be-
 treuungsrechts  ein  Verfahren  empfiehlt,  welches  für  die  Betroffenen  klar
 und überprüfbar ist?

 Transparente  und  klare  Verfahren  helfen  den  Betroffenen,  mit  zwangsweisen
 Unterbringungs-  und  Behandlungssituationen  umzugehen.  Die  Unterbringung
 ohne  oder  gegen  den  Willen  der  Betroffenen  und  ihre  zwangsweise  Behandlung
 stellen  einen  Grundrechtseingriff  dar,  da  Artikel  2  Absatz  2  des  Grundgesetzes
 (GG)  sowohl  die  Freiheit  der  Person  als  auch  die  körperliche  Unversehrtheit
 schützt.  Beide  Maßnahmen  sind  nach  dem  Grundsatz  der  Verhältnismäßigkeit
 nur  dann  erlaubt,  wenn  die  Abwehr  einer  aktuellen  Selbst-  oder  Fremdgefähr-
 dung  mit  weniger  einschneidenden  Maßnahmen  nicht  möglich  ist.  Sie  dürfen
 nur  vorgenommen  werden,  wenn  eine  gesetzliche  Grundlage  besteht;  die  Un-
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terbringung  bedarf  nach  Artikel  104  Absatz  2  GG  einer  richterlichen  Entschei-
 dung.

 Sowohl  Maßnahmen  nach  dem  Betreuungsrecht  als  auch  nach  den  in  die  Zu-
 ständigkeit  der  Länder  fallenden  Psychisch-Kranken-  bzw.  Unterbringungs-
 gesetze  sind  in  Rechtsmittelverfahren  überprüfbar.  Dabei  sehen  die  Psychisch-
 Kranken-  bzw.  Unterbringungsgesetze  verschiedener  Länder  schon  jetzt  Patien-
 tenbeschwerdestellen  (etwa  §  24  des  Gesetzes  über  Hilfen  und  Schutzmaßnah-
 men  bei  psychischen  Krankheiten  des  Landes  Nordrhein-Westfalen)  oder  Be-
 suchskommissionen  (etwa  §  36  des  Gesetzes  über  Hilfen  und  Schutzmaßnah-
 men  bei  psychischen  Krankheiten  des  Landes  Bremen;  Artikel  21  des  Bayeri-
 schen  Gesetzes  über  die  Unterbringung  psychischer  Kranker  und  deren
 Betreuung)  vor,  zu  deren  Aufgabe  auch  die  Annahme  von  Beschwerden  gehört.
 Es ist wünschenswert, dass alle Länder solchen Modellen folgen.

 Die  gesetzliche  Verankerung  von  Gremien  wie  zum  Beispiel  Beschwerdestel-
 len  für  Patienten  und  Besuchskommissionen  stellt  aber  nur  einen  Beitrag  zur
 Strukturqualität  dar.  Sie  allein  bewirkt  noch  nicht,  dass  die  Prozess-  oder  Er-
 gebnisqualität  umfassend  transparent  gemacht  oder  gewährleistet  würde.  Aus
 der  Perspektive  der  betroffenen  Patientinnen  und  Patienten  ist  aber  vor  allem
 die  Prozess-  oder  Ergebnisqualität  –  hier  bezüglich  etwaiger  Zwangsmaßnah-
 men  –  entscheidend.  Bisher  fehlt  für  psychiatrische  Einrichtungen  eine  syste-
 matische  und  öffentlich  transparente  Qualitätssicherung.  Angeregt  durch  das
 Bundesministerium  für  Gesundheit  berät  daher  der  Gemeinsame  Bundesaus-
 schuss  derzeit,  eine  systematische  sektorenübergreifende  Qualitätssicherung
 gemäß  §  137  SGB  V  für  die  Versorgung  psychisch  kranker  Menschen  zu  ent-
 wickeln.  Es  ist  zu  erwarten,  dass  zu  den  auch  öffentlich  zu  berichtenden  Quali-
 tätsindikatoren  auch  die  Frequenz  von  Zwangsmaßnahmen  sowie  Kriterien  der
 Patientenzufriedenheit gehören werden.

 8.  Welche  Schlussfolgerung  zieht  die  Bundesregierung  aus  der  Forderung  des
 Deutschen  Behindertenrates  vom  10.  Mai  2010,  zeitnah  Modelle  der  recht-
 lichen  Unterstützung  im  Sinne  des  Artikels  12  Absatz  3  der  UN-Behinder-
 tenrechtskonvention  in  Hinblick  auf  die  Entwicklung  einer  Rechtsassistenz
 zu  entwickeln  und  zu  erproben,  und  inwiefern  erachtet  die  Bundesregie-
 rung  diese  Forderung  für  sinnvoll,  um  die  Artikel  12  (Gleiche  Anerken-
 nung  vor  dem  Recht)  und  13  (Zugang  zur  Justiz)  der  UN-Behinderten-
 rechtskonvention umzusetzen?

 Das  geltende  Betreuungsrecht  ist  ein  System  der  rechtlichen  Unterstützung  und
 entspricht  den  Anforderungen  der  VN-Behindertenrechtskonvention,  insbeson-
 dere  den  Artikeln  12  und  13.  Auf  die  Ausführungen  in  der  Denkschrift  zur  VN-
 Behindertenrechtskonvention  (Bundestagsdrucksache  16/10808,  S.  52)  wird
 insoweit  verwiesen.  Das  Bundesministerium  der  Justiz  hat  im  Dezember  2009
 den  Vorsitz  einer  interdisziplinären  Arbeitsgruppe  zum  Betreuungsrecht  über-
 nommen.  Im  Rahmen  dieser  Arbeitsgruppe  soll  auch  der  Frage  nachgegangen
 werden,  welche  Verbesserungsmöglichkeiten  des  geltenden  Betreuungsrechts
 die  Behindertenrechtskonvention  aufzeigt  (vergleiche  die  Fragen  12,  18,  19,  20,
 21, 22, 30, 31, 32 und 50).
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9.  Inwiefern  sind  nach  Auffassung  der  Bundesregierung  sowohl  die  automa-
 tische  Befugnis  des  Betreuers,  den  behinderten  Menschen  im  Rahmen
 seines  Aufgabenkreises  zu  vertreten  (vgl.  §  1902  BGB),  als  auch  der  zu
 einer  Beschränkung  der  Geschäftsfähigkeit  führende  „Einwilligungsvor-
 behalt“  (§  1903  BGB)  mit  den  Grundsätzen  des  Artikels  12  der  UN-Be-
 hindertenrechtskonvention zu vereinbaren?

 Die  Bundesregierung  ist  der  Auffassung,  dass  das  geltende  Betreuungsrecht
 den  Anforderungen  der  VN-Behindertenrechtskonvention  entspricht;  auf  die
 Antworten zu den Fragen 1, 3, 4, 8, 11, 12, 13 und 14 wird verwiesen.

 In  Artikel  12  Absatz  3  der  VN-Behindertenrechtskonvention  verpflichten  sich
 die  Vertragsstaaten,  geeignete  Maßnahmen  zu  treffen,  um  Menschen  mit  Behin-
 derungen  Zugang  zu  der  Unterstützung  zu  verschaffen,  die  sie  für  ihre  Hand-
 lungsfähigkeit  benötigen.  Das  Betreuungsrecht  bietet  dasjenige  Maß  der  Unter-
 stützung,  das  der  Betroffene  für  seine  Handlungsfähigkeit  benötigt.  Kernanlie-
 gen  des  Betreuungsrechts  ist  es,  die  Selbstbestimmung  des  Einzelnen  zu  stär-
 ken.  Dabei  sichern  der  strikte  Grundsatz  der  Erforderlichkeit  sowie  ein  strenger
 Verhältnismäßigkeitsmaßstab  bei  betreuungsrechtlichen  Maßnahmen  die  Wah-
 rung  der  Selbstbestimmung.  Vor  Bestellung  eines  Betreuers  muss  festgestellt
 werden,  ob  die  Angelegenheiten  nicht  ebenso  gut  durch  Hilfen  anderer  Art  be-
 sorgt  werden  können  (§  1896  Absatz  2  BGB).  Eine  notwendige  Vertretung  des
 Betreuten  erfolgt  nur  in  dem  jeweils  erforderlichen  Umfang,  maßgeschneidert
 nach  Aufgabenkreisen.  Der  Betreuer  hat  gemäß  §  1901  Absatz  2  Satz  1  BGB
 die  Angelegenheiten  des  Betreuten  so  zu  besorgen,  wie  es  dessen  Wohl  ent-
 spricht.  Zum  Wohl  des  Betreuten  gehört  nach  §  1901  Absatz  2  Satz  2  BGB
 auch  die  Möglichkeit,  im  Rahmen  seiner  Fähigkeiten  sein  Leben  nach  eigenen
 Vorstellungen  und  Wünschen  zu  gestalten.  Eine  Betreuung  kann  auf  diese
 Weise  für  den  Einzelnen  eine  unerlässliche  Unterstützung  sein,  um  mit  Hilfe
 seines  Betreuers  sein  Leben  nach  eigenen  Wünschen  und  Vorstellungen  zu  ge-
 stalten.  Die  Geschäftsfähigkeit  des  Betreuten  wird  durch  die  Bestellung  eines
 Betreuers  nicht  aufgehoben.  Bei  bestehender  Geschäftsfähigkeit  kann  er  selbst
 in  denjenigen  Angelegenheiten,  für  die  ein  Betreuer  bestellt  ist,  rechtlich  wirk-
 sam  handeln.  Deutschland  hat  insofern  ein  modernes  Betreuungsrecht,  in  des-
 sen  Mittelpunkt  der  Betroffene  und  seine  Wünsche  stehen.  Ein  Ausschluss  des
 Vertretungsmodells  ist  von  der  VN-Behindertenrechtskonvention  weder  gefor-
 dert,  noch  würde  es  den  der  Konvention  zugrundeliegenden  Unterstützungs-
 und Schutzgedanken entsprechen.

 Die  vorgenannten  Grundsätze  gelten  auch  für  den  Einwilligungsvorbehalt
 (§  1903  BGB).  Ein  Einwilligungsvorbehalt  darf  nur  im  erforderlichen  Umfang
 angeordnet  werden.  Er  kann  auf  einzelne  Willenserklärungen  beschränkt  oder
 gegenständlich  eingegrenzt  werden.  Ein  Einwilligungsvorbehalt  dient  allein
 dem  Schutz  des  Betreuten  vor  erheblichen  Gefahren  für  seine  Person  oder  sein
 Vermögen.  Dieser  Schutzgedanke  kommt  auch  in  Artikel  12  Absatz  4  der  VN-
 Behindertenrechtskonvention  zum  Ausdruck.  Danach  stellen  die  Vertragsstaa-
 ten  sicher,  dass  zu  allen  die  Ausübung  der  Rechts-  und  Handlungsfähigkeit  be-
 treffenden  Maßnahmen  geeignete  und  wirksame  Sicherungen  vorgesehen  wer-
 den,  um  Missbräuche  zu  verhindern.  Diese  Sicherungen  müssen  gewährleisten,
 dass  bei  den  Maßnahmen  betreffend  die  Ausübung  der  Rechts-  und  Handlungs-
 fähigkeit  die  Rechte,  der  Wille  und  die  Präferenzen  der  betreffenden  Person  ge-
 achtet  werden,  es  nicht  zu  Interessenkonflikten  und  missbräuchlicher  Einfluss-
 nahme  kommt.  Dieser  Schutzgedanke  wird  unter  anderem  durch  den  streng  am
 Erforderlichkeitsgrundsatz  orientierten  Einwilligungsvorbehalt  verwirklicht,  da
 er  ausschließlich  die  Abwendung  einer  erheblichen  Gefahr  für  die  Person  oder
 das  Vermögen  des  Betreuten  bezweckt.  Dieses  in  Deutschland  geltende  Rechts-
 instrument  gilt  im  Vergleich  zu  anderen  europäischen  Ländern,  die  vor  oder  im
 Zusammenhang  mit  der  Bestellung  eines  Betreuers  die  Geschäftsfähigkeit  ab-
 erkennen  und  weitgehend  beschränken,  als  vorbildlich.  Die  deutsche  Regelung
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wurde  beispielsweise  im  Rahmen  des  Forschungsprojekts  „ADEL  –  Advoca-
 cies  for  frail  and  incompetent  elderly  in  Europe“  am  24.  September  2010  in
 Berlin als „best practice“ vorgestellt.

 10.  Wie  viele  Menschen  sind  geschäftsunfähig  nach  §  104  Nummer  2  BGB,
 und  wie  viele  Menschen  unterliegen  einem  Einwilligungsvorbehalt  nach
 §  1903 BGB?

 Falls  der  Bundesregierung  keine  konkreten  Zahlen  vorliegen,  wie  hoch
 schätzt  die  Bundesregierung  deren  Zahlen,  und  welche  Maßnahmen  wird
 die  Bundesregierung  ergreifen,  um  zukünftig  eine  ausreichende  Daten-
 lage zu sichern?

 Der  Bundesregierung  ist  die  Zahl  der  Personen,  die  nach  §  104  Nummer  2  BGB
 geschäftsunfähig  sind,  nicht  bekannt.  Die  Zahl  der  nach  §  104  Nummer  2  BGB
 nicht  geschäftsfähigen  Personen  kann  auch  nicht  geschätzt  oder  künftig  erho-
 ben  werden,  da  es  hierfür  an  einer  verlässlichen  Grundlage  fehlt.  Es  gibt  keine
 Stelle,  die  generell  und  nicht  nur  bezogen  auf  einzelne  Rechtshandlungen  ver-
 bindlich  feststellen  kann,  ob  eine  Person  nach  §  104  Nummer  2  BGB  nicht  ge-
 schäftsfähig ist.

 Die  Anzahl  der  nach  §  1903  BGB  angeordneten,  erweiterten  und  verlängerten
 Einwilligungsvorbehalte  wird  in  einer  Sondererhebung  zum  Betreuungsrecht
 seit  1992  erfasst  und  vom  Bundesamt  für  Justiz  veröffentlicht.  Die  Zahl  der  bis
 zum  Jahr  2001  gesondert  erhobenen  erstmaligen  Anordnungen  eines  Einwilli-
 gungsvorbehalts  lag  in  einer  Größenordnung  von  etwa  4  Prozent  der  erstmals
 eingerichteten  Betreuungen.  Das  Verhältnis  hat  sich  in  dem  genannten  Zeit-
 raum  nur  geringfügig  geändert  und  es  ist  kein  Unterschied  in  der  Größenord-
 nung  festzustellen.  Das  gilt  ebenso  für  die  seit  2002  nur  noch  als  Summe  erfass-
 ten  erstmaligen  Anordnungen,  Erweiterungen  und  Verlängerungen  von  Einwil-
 ligungsvorbehalten.

 Ergänzend  wird  auf  die  rechtstatsächliche  Untersuchung  des  Otto-Blume-Insti-
 tuts  für  Sozialforschung  und  Gesellschaftspolitik  e.  V.  (ISG)  im  Auftrag  des
 Bundesministeriums  der  Justiz  mit  dem  Titel  „Qualität,  Aufgabenverteilung
 und  Verfahrensaufwand  bei  rechtlicher  Betreuung“  (2003)  sowie  die  ISG-Eva-
 luation  des  Zweiten  Betreuungsrechtsänderungsgesetzes  mit  dem  Titel  „Recht-
 liche  Betreuung  in  Deutschland“  (2009)  hingewiesen.  Ausweislich  der  erstge-
 nannten  Studie  wurde  im  Jahr  2002  in  3,3  Prozent  der  untersuchten  Betreu-
 ungsfälle  der  Aufgabenkreis  „Einwilligungsvorbehalt“  angeordnet.  Im  Rahmen
 der  Evaluation  des  Zweiten  Betreuungsrechtsänderungsgesetzes  wurde  ledig-
 lich  der  Anteil  bei  beruflichen  Betreuungen  erhoben,  der  höher  ausfällt  als  bei
 ehrenamtlichen  Betreuungen.  Hier  lag  der  Anteil  der  Fälle,  bei  denen  ein  Ein-
 willigungsvorbehalt  angeordnet  wurde,  im  Jahr  2002  bei  13  Prozent  und  im
 Jahr 2007 bei 8 Prozent der untersuchten Fälle.

 11.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  den  Ausschluss  geschäftsunfähiger
 Menschen  nach  §  104  Nummer  2  BGB  –  der  jedoch  insofern  nicht  die
 Geschäfte  des  täglichen  Lebens  nach  §  105a  BGB  betrifft,  als  dass  der
 Person  bzw.  ihrem  Vermögen  dabei  keine  erhebliche  Gefahr  zukommt  –
 in Hinblick auf Artikel  12 der UN-Behindertenrechtskonvention?

 Die  Bundesregierung  hat  in  der  Denkschrift  zur  VN-Behindertenrechtskonven-
 tion  (Bundestagsdrucksache  16/10808,  S.  52)  dargelegt,  dass  §  104  Nummer  2
 BGB  den  Anforderungen  des  Artikel  12  der  VN-Behindertenrechtskonvention
 entspricht.  Nach  Artikel  12  Absatz  2  der  VN-Behindertenrechtskonvention  er-
 kennen  die  Vertragstaaten  an,  dass  Menschen  mit  Behinderungen  in  allen
 Rechtsbereichen  gleichberechtigt  mit  anderen  Rechts-  und  Handlungsfähigkeit
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genießen.  Gleichberechtigt  mit  anderen  bedeutet,  dass  Menschen  mit  Behinde-
 rungen  unter  den  gleichen  Voraussetzungen  wie  Menschen  ohne  Behinderun-
 gen  Rechts-  und  Handlungsfähigkeit,  die  auch  die  Geschäftsfähigkeit  umfasst,
 beanspruchen  können.  Erwachsene  Menschen  sind  nach  §  104  ff.  BGB  grund-
 sätzlich  geschäftsfähig.  Dies  gilt  für  behinderte  Menschen  ebenso  wie  für  nicht
 behinderte  Menschen.  Eine  Ausnahme  gilt  nach  §  104  Nummer  2  BGB  nur  für
 Personen,  die  sich  in  einem  die  freie  Willensbestimmung  ausschließenden
 Zustand  krankhafter  Störung  der  Geistestätigkeit  befinden,  sofern  nicht  der
 Zustand  seiner  Natur  nach  ein  vorübergehender  ist.  §  104  Nummer  2  BGB
 knüpft  an  eine  nicht  nur  vorübergehende  krankhafte  Störung  der  Geistestätig-
 keit  an.  Diese  ist  nicht  nur  gegeben,  wenn  eine  Behinderung  vorliegt.  Es  reicht
 aus,  wenn  die  krankhafte  Störung  der  Geistestätigkeit  eine  gewisse  Zeit  anhält,
 so  zum  Beispiel  bei  einer  längeren  Bewusstlosigkeit  oder  bei  einer  Krankheit,
 deren  Heilung  einige  Zeit  in  Anspruch  nimmt.  §  104  Nummer  2  BGB  muss  in-
 soweit  im  Zusammenhang  mit  §  105  Absatz  2  BGB  gesehen  werden,  der  bei
 nur  vorübergehender  Störung  der  Geistestätigkeit  anordnet,  dass  in  diesem  Zu-
 stand  abgegebene  Willenserklärungen  nichtig  sind.  §  105  Absatz  2  BGB,  der
 auf  die  einzelne  Willenserklärung  abstellt,  erfasst  typischerweise  nur  Zustände
 von kurzer Dauer.

 12.  Inwiefern  findet  das  Erfordernis  der  Umsetzung  der  UN-Behinderten-
 rechtskonvention  bei  den  Arbeiten  der  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  zur
 Vorbereitung  eines  möglichen  Beschlusses  der  Justizministerkonferenz
 im  kommenden  Jahr  sowie  bei  den  Arbeiten  der  interdisziplinären  Ar-
 beitsgruppe  im  Bundesministerium  der  Justiz  zur  Zukunft  des  Betreu-
 ungsrechts Berücksichtigung?

 Ein  von  den  Fragestellern  benanntes  Erfordernis  der  Umsetzung  der  VN-Be-
 hindertenrechtskonvention  besteht  im  Betreuungsrecht  nicht.  Die  Konvention
 wurde  daher  von  Deutschland  ohne  Änderungen  des  Betreuungsrechts  rati-
 fiziert.  Auf  die  Ausführungen  in  der  Denkschrift  zur  VN-Behindertenrechts-
 konvention  (Bundestagsdrucksache  16/10808,  S.  52)  sowie  auf  die  Fragen  1,  3,
 4, 8, 9, 11, 13 und 14 wird verwiesen.

 Die  Fragestellung  geht  irrtümlich  davon  aus,  dass  derzeit  zwei  Arbeitsgruppen
 im  Bundesministerium  der  Justiz  tagen:  eine  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  und
 eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe.

 Auf  Wunsch  der  Konferenz  der  Justizministerinnen  und  -minister  der  Länder
 hat  das  Bundesministerium  der  Justiz  im  Dezember  2009  den  Vorsitz  einer  Ar-
 beitsgruppe  zum  Betreuungsrecht  übernommen.  Ziel  der  Arbeitsgruppe  ist  es,
 im  Sinne  der  Beschlüsse  der  Konferenz  der  Justizministerinnen  und  Justiz-
 minister  aus  den  Jahren  2005  und  2009  zu  prüfen,  ob  und  gegebenenfalls  wie
 das  Betreuungsrecht  weiterentwickelt  und  verbessert  werden  kann.  Diese  inter-
 disziplinäre  Arbeitsgruppe  erörtert  im  Schwerpunkt  die  Frage  einer  Struktur-
 reform  im  Betreuungsrecht.  Sie  wird  diese  Fragestellungen  auch  unter  dem
 Blickwinkel  der  VN-Behindertenrechtskonvention  erörtern  und  dabei  der  Frage
 nachgehen,  welche  Verbesserungsmöglichkeiten  des  geltenden  Betreuungs-
 rechts  die  VN-Behindertenrechtskonvention  aufzeigt  (vergleiche  die  Fragen  18,
 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32 und 50).

 13.  Welche  Konsequenzen  zieht  die  Bundesregierung  aus  der  Forderung  des
 Deutschen  Behindertenrates  zu  prüfen,  inwieweit  die  gesetzlichen  Rege-
 lungen  des  Betreuungsrechts  für  den  Bereich  der  Gesundheitssorge  mit
 den  Zielsetzungen  der  Artikel  12  und  25  der  UN-Behindertenrechtskon-
 vention  übereinstimmen  und  wie  das  Recht  von  Menschen  mit  Behinde-
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rungen  auf  Selbstbestimmung  und  Autonomie  im  Bereich  der  Gesund-
 heitssorge durch assistenzorientierte Modelle gestärkt werden kann?

 Das  geltende  Betreuungsrecht  entspricht  auch  für  den  Bereich  der  Gesundheits-
 sorge  den  Anforderungen  der  VN-Behindertenrechtskonvention.  Auf  die  Ant-
 worten zu den Fragen 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12 und 14 wird verwiesen.

 Der  Assistenzgedanke  steht  nicht  im  Widerspruch  zum  geltenden  Betreuungs-
 recht,  sondern  ist  diesem  bereits  immanent.  Bei  bestehender  Einwilligungs-
 fähigkeit  des  Betreuten  ist  allein  dieser  zu  einer  Entscheidung  über  seine  ärzt-
 liche  Behandlung  berechtigt,  auch  wenn  ein  Betreuer  mit  dem  Aufgabenkreis
 „Gesundheitsfürsorge“  bestellt  ist.  Für  die  Einwilligungsfähigkeit  ist  es  ausrei-
 chend,  dass  der  Betreute  die  Art,  Bedeutung  und  Tragweite  der  ärztlichen  Maß-
 nahme  erfassen  und  seinen  Willen  hiernach  bestimmen  kann.  Aus  diesem
 Grund  muss  sich  der  Betreuer,  auch  wenn  sein  Aufgabenkreis  die  betreffende
 Maßnahme  umfasst,  in  jedem  Einzelfall  vergewissern,  ob  der  Betreute  in  der
 konkreten  Situation  einwilligungsfähig  ist.  Erst  wenn  der  Betreute  nicht  einwil-
 ligungsfähig  ist,  hat  der  Betreuer  als  sein  rechtlicher  Vertreter  nach  hinreichen-
 der  ärztlicher  Aufklärung  über  die  Einwilligung  in  die  medizinische  Maßnahme
 zu  entscheiden.  Hierbei  hat  der  Betreuer  die  Behandlungswünsche  oder  den
 mutmaßlichen  Willen  des  Betreuten  festzustellen  und  auf  dieser  Grundlage  zu
 entscheiden (§  1901a Absatz 2 BGB).

 Die  Entscheidung  des  Betreuers  setzt  daher  voraus,  dass  der  Betreute  in  der
 konkreten  Situation  außer  Stande  ist,  seine  persönliche  Angelegenheit  selbst  zu
 regeln.  Er  ist  in  diesem  Fall  auf  Unterstützung  angewiesen.  Erst  die  Unterstüt-
 zung  durch  den  Betreuer  ermöglicht  dem  Betreuten  die  gleichberechtigte  Hand-
 lungsfähigkeit  im  Sinne  des  Artikels  12  Absatz  2  der  VN-Behindertenrechts-
 konvention.

 Zu  der  vom  Deutschen  Behindertenrat  angesprochenen  Unterbringung  nach
 §  1906  BGB  ist  Folgendes  auszuführen:  Soweit  der  Betroffene  seinen  Willen
 frei  bilden  kann,  umfasst  das  Recht  zur  Selbstbestimmung  auch  die  Freiheit  zur
 Krankheit.  Gegen  den  frei  gebildeten  Willen  des  Betroffenen  darf  ein  Betreuer
 nicht  bestellt  werden,  §  1896  Absatz  1a  BGB.  Ein  Betreuer  darf  also  nicht  etwa
 bestellt  werden,  um  eine  von  seinem  Umfeld  für  erforderlich  gehaltene  Unter-
 suchung  oder  Behandlung  des  Betroffenen  herbeizuführen.  Die  Anordnung
 einer  Untersuchung  oder  Behandlung  durch  einen  Betreuer  gegen  den  Willen
 des  Betreuten  ist  vielmehr  nur  zulässig,  sofern  der  Betroffene  seinen  Willen
 krankheitsbedingt  nicht  mehr  frei  bilden  kann  und  ihm  bei  Unterbleiben  der
 Untersuchung  oder  Behandlung  ein  gewichtiger  gesundheitlicher  Schaden
 droht.  Das  Kriterium  des  drohenden  gewichtigen  gesundheitlichen  Schadens  ist
 als  Ausfluss  des  Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes  unmittelbar  geltendes  Recht
 (Bundesverfassungsgericht,  Beschluss  vom  23.  März  1998  –  2  BvR  2270/96  –
 NJW 1998, 1774).

 Auch  soweit  vom  Deutschen  Behindertenrat  gefordert  wird,  sonstige  Assisten-
 zen  außerhalb  der  Betreuung  zu  stärken,  geht  dieses  Anliegen  konform  mit  der
 strikten  Subsidiarität  der  Betreuung.  Danach  sind  andere  Hilfen  vorrangig  zu
 gewähren  (§  1896  Absatz  2  BGB).  Die  Bestellung  eines  Betreuers  ist  im  Sinne
 einer  weitest  möglichen  Wahrung  der  Selbstbestimmung  nur  in  Fällen  vorgese-
 hen,  in  denen  der  Betroffene  seine  Angelegenheiten  nicht  ebenso  gut  durch  an-
 dere  Hilfen  besorgen  kann.  Hierzu  zählen  insbesondere  Beratungs-  oder  Unter-
 stützungsangebote,  aber  auch  ärztliche  oder  pflegerische  Leistungen,  die  hel-
 fen, eine betreuungsrechtliche Maßnahme zu vermeiden.

 Zur  Arbeit  der  interdisziplinären  Arbeitsgruppe  wird  auf  die  Fragen  30,  31,  32
 und 50 verwiesen.
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14.  Inwiefern  ist  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  der  Ausschluss  vom
 Wahlrecht  nach  §  13  Nummer  2  des  Bundeswahlgesetzes  –  wonach  es  zu
 einem  Ausschluss  kommen  kann,  wenn  eine  Betreuung  für  die  Besor-
 gung  aller  Angelegenheiten  angeordnet  wurde  –  sowie  den  entsprechen-
 den  landes-  und  kommunalrechtlichen  Vorschriften  mit  dem  Artikel  29
 der  UN-Behindertenrechtskonvention  vereinbar,  wonach  Menschen  mit
 Behinderungen  die  Teilhabe  am  politischen  und  öffentlichen  Leben,  d.  h.
 auch  die  Möglichkeit  zu  wählen  und  gewählt  zu  werden,  zu  garantieren
 ist?

 Die  Bundesregierung  verweist  auf  ihre  Ausführungen  in  der  Denkschrift  zur
 VN-Behindertenrechtskonvention,  die  dem  von  ihr  eingebrachten  Entwurf
 eines  Gesetzes  zu  dem  vorgenannten  Übereinkommen  sowie  zu  dem  Fakulta-
 tivprotokoll  vom  13.  Dezember  2006  zum  Übereinkommen  der  Vereinten  Na-
 tionen  über  die  Rechte  von  Menschen  mit  Behinderungen  vom  8.  November
 2008 beigefügt ist (Bundestagsdrucksache 16/10808, S. 63 f.).

 15.  Liegen  der  Bundesregierung  Erkenntnisse  darüber  vor,  dass  es  in  der  Pra-
 xis  auch  dann  zum  Ausschluss  des  Wahlrechts  kommen  kann,  wenn  das
 Amtsgericht  nicht  die  „Besorgung  aller  Angelegenheiten“  beschlossen
 hat?

 Falls  ja,  wie  bewertet  die  Bundesregierung  solche  Ausschlussverfahren,
 und welche Maßnahmen gedenkt sie dagegen zu ergreifen?

 Falls  nein,  warum  nicht,  und  wie  gedenkt  die  Bundesregierung  entspre-
 chende Informationen zu erlangen?

 Der  Bundesregierung  liegen  keine  Erkenntnisse  im  Sinne  der  Fragestellung  vor.
 Der  von  ihr  beteiligte  Bundeswahlleiter  hat  nach  Abstimmung  mit  den  Landes-
 wahlleitungen mitgeteilt, dass auch dort keine Fälle bekannt geworden sind.

 16.  Wie  können  nach  Auffassung  der  Bundesregierung  die  erforderliche
 Information,  Qualifizierung  und  Sensibilisierung  des  Personals  der
 Betreuungsgerichte  gewährleistet  werden,  damit  die  Berücksichtigung
 der  Grundsätze  der  Behindertenrechtskonvention  im  Betreuungsverfah-
 ren  –  zum  Beispiel  durch  angemessene  Formen  der  Kommunikation  auch
 mit schwer behinderten Menschen – sichergestellt wird?

 §  23c  Absatz  2  Satz  2  des  Gerichtsverfassungsgesetzes  (GVG)  sieht  als  „Qua-
 lifikation“  für  Betreuungsrichter  eine  mindestens  einjährige  Tätigkeit  in  der
 Justiz  vor.  Die  erforderliche  Information,  Qualifizierung  und  Sensibilisierung
 der  Richterinnen  und  Richter  der  Betreuungsgerichte  kann  insbesondere  durch
 deren  Fortbildung  gewährleistet  werden.  Die  Deutsche  Richterakademie  bietet
 Fortbildungsveranstaltungen  zu  Fragen  des  Betreuungsrechts  an.  Im  Rahmen
 der  genannten  Veranstaltungen  wird  auch  eingehend  auf  die  Kommunikation
 mit  Menschen  mit  Krankheit  und  Behinderung  eingegangen.  Im  Übrigen  liegt
 die  Verantwortung  für  die  Fort-  und  Weiterbildung  der  Richterinnen  und  Rich-
 ter  bei  den  Ländern.  Insoweit  wird  auf  die  Antwort  zu  Frage  6  Bezug  genom-
 men.  Gleiches  gilt  für  die  Fortbildung  der  Rechtspflegerinnen  und  Rechtspfle-
 ger.  Deren  Fortbildungsprogramme  sehen  ebenfalls  spezielle  –  teilweise  länder-
 übergreifende  –  Tagungen  für  in  Betreuungssachen  tätige  Rechtspflegerinnen
 und Rechtspfleger vor.

 Die  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  zur  Beobachtung  der  Kostenentwicklung  im
 Betreuungsrecht  hat  in  ihren  Handlungsempfehlungen  weitere  Potentiale  für
 eine  Verfahrensoptimierung  aufgezeigt.  Zusätzlich  zu  den  angebotenen  betreu-
 ungsrechtlichen  Einführungsveranstaltungen  für  junge  Richterinnen  und  Rich-
 ter  sowie  Dezernatswechsler  könnte  die  Tätigkeit  in  Betreuungssachen  inner-



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 13 – Drucksache 17/5323
halb  des  Gerichts  durch  die  Hilfestellung  erfahrener  und  engagierter  Betreu-
 ungsrichter  unterstützt  werden,  die  den  Kollegen  als  Anlaufstelle  dienen  und
 das  bei  ihnen  vorhandene  betreuungsrechtliche  „Umfeld-Wissen“  ihrerseits  ge-
 zielt weitergeben.

 Zur  wichtigen  Funktion  örtlicher  Arbeitsgemeinschaften  zwischen  Betreuungs-
 gerichten,  -behörden,  -vereinen  und  Betreuern  wird  auf  die  Antwort  zu  Frage  33
 verwiesen.

 17.  Gibt  es  in  der  Bundesregierung  Überlegungen,  den  Personenkreis  der
 Menschen  im  Alter,  Menschen  mit  dementiellen  Erkrankungen,  mit  Be-
 hinderung,  bei  Pflegebedürftigkeit  sowie  mit  chronischen  bzw.  psychi-
 schen  Erkrankungen  als  einen  Personenkreis  mit  oftmals  ähnlichen  Reha-
 bilitations-  und  Assistenzbedürfnissen  zur  Herstellung  selbstbestimmter
 Teilhabe  zu  betrachten  und  entsprechende  Reformen  in  den  jeweiligen
 Gesetzesbüchern  künftig  im  Sinne  eines  Gesamtkonzepts  zur  personen-
 gebundenen  „Zurverfügungstellung“  von  Assistenzen  anzugehen  bzw.
 Reformen  stärker  als  bisher  auf  ihre  Wechselwirkung  mit  angrenzenden
 Systemen zu prüfen?

 Falls ja, welche Überlegungen sind dies?

 Falls nein, warum nicht?

 Grundlage  für  die  Arbeit  der  Bundesregierung  in  der  17.  Legislaturperiode  ist
 der  Koalitionsvertrag  zwischen  CDU,  CSU  und  FDP  vom  26.  Oktober  2009.
 Darin  wird  unter  anderem  angeführt,  dass  eine  neue  und  differenziertere  Defi-
 nition  von  Pflegebedürftigkeit  angestrebt  wird.  Es  wird  zugleich  betont,  dass
 eine  Neuregelung  auch  die  Zusammenhänge  mit  anderen  Leistungssystemen
 überprüfen  wird.  Die  Eckpunkte  zur  zukünftigen  Pflegereform,  mit  der  insbe-
 sondere  die  Rahmenbedingungen  für  die  pflegerische  Versorgung  so  weiterent-
 wickelt  werden  sollen,  dass  auch  in  Zukunft  das  Recht  auf  eine  würdevolle
 Pflege  und  Betreuung  eingelöst  werden  kann,  sind  von  der  Bundesregierung
 noch nicht beschlossen.

 Ausweislich  des  Beschlusses  der  Arbeits-  und  Sozialministerkonferenz
 (ASMK)  vom  24./25.  November  2010  zur  Weiterentwicklung  der  Eingliede-
 rungshilfe  für  Menschen  mit  Behinderungen  wird  für  den  Personenkreis  der
 wesentlich  behinderten  Menschen  eine  personenzentrierte  Neuausrichtung  der
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in der Sozialhilfe diskutiert.

 Die  im  Einzelfall  erforderlichen  Sozialleistungen  der  verschiedenen  Sozialleis-
 tungsbereiche  dienen  der  selbstbestimmten  Teilhabe  der  Betroffenen.  Die  Bun-
 desregierung  ist  dabei  bestrebt,  Schnittstellen  zwischen  den  Systemen  zu  opti-
 mieren.

 18.  In  welcher  Form  arbeiten  die  Bund-Länder-Arbeitsgruppen  zur  Zukunft
 des  Betreuungsrechts  und  zur  Zukunft  der  Eingliederungshilfe  für  behin-
 derte Menschen zusammen?

 Auf  Wunsch  der  Konferenz  der  Justizministerinnen  und  Justizminister  der  Län-
 der  (JuMiKo)  hat  das  Bundesministerium  der  Justiz  im  Dezember  2009  den
 Vorsitz  einer  Arbeitsgruppe  zum  Betreuungsrecht  übernommen.  Hinsichtlich
 der  Mitglieder  dieser  Arbeitsgruppe  wird  auf  die  Antwort  zu  Frage  20  verwie-
 sen.  Ziel  der  interdisziplinären  Arbeitsgruppe  ist  es,  im  Sinne  der  Beschlüsse
 der  JuMiKo  aus  den  Jahren  2005  und  2009  zu  prüfen,  ob  und  gegebenenfalls
 wie  das  Betreuungsrecht  weiterentwickelt  und  verbessert  werden  kann.  Ein  the-
 matischer  Schwerpunkt  der  interdisziplinären  Arbeitsgruppe  ist  die  Frage  einer
 Strukturreform  im  Betreuungsrecht,  d.  h.  ob  betreuungsrechtliche  Aufgaben



Drucksache 17/5323 – 14 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
anders  verteilt,  insbesondere  Aufgaben  der  Betreuungsgerichte  auf  Betreuungs-
 behörden  übertragen  werden  sollten.  Die  Arbeitsgruppe  hat  sich  in  den  bisheri-
 gen  Sitzungen  für  eine  Beibehaltung  des  bestehenden  Systems  der  rechtlichen
 Betreuung in Abgrenzung von der sozialen Betreuung ausgesprochen.

 Die  Arbeiten  der  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  „Weiterentwicklung  der  Einglie-
 derungshilfe  für  Menschen  mit  Behinderungen“  der  ASMK  zielen  auf  eine
 Neuausrichtung  der  Eingliederungshilfe  für  behinderte  Menschen  in  der  Sozial-
 hilfe  unter  Berücksichtigung  der  VN-Behindertenrechtskonvention.  Prägend
 für  diese  Neuausrichtung  ist  der  Wandel  von  einer  überwiegend  einrichtungs-
 zentrierten  zu  einer  personenzentrierten  Hilfe,  bei  der  der  Teilhabebedarf  der
 Menschen  mit  Behinderungen  individuell,  bedarfsgerecht  und  umfassend  ge-
 deckt  wird.  In  diesem  Zusammenhang  spielt  auch  die  Betreuung  als  Sozial-
 leistung,  insbesondere  in  Form  von  Beratung  und  Unterstützung  sowie  von
 Planung  der  Leistungen,  eine  Rolle.  Von  dieser  sozialen  Betreuung  ist  die  recht-
 liche  Betreuung  abzugrenzen.  Für  die  Leistungen  nach  dem  Zwölften  Buch  So-
 zialgesetzbuch ist es unerheblich, ob eine rechtliche Betreuung bestellt ist.

 19.  Inwiefern  fließt  der  Beschluss  der  Konferenz  der  Arbeits-  und  Sozial-
 minister  aus  dem  November  2009  mit  dem  Schwerpunkt  auf  personen-
 zentrierte  Hilfen  in  die  Arbeit  der  interdisziplinären  Arbeitsgruppe  im
 Bundesjustizministerium zur Zukunft des Betreuungsrechts ein?

 Durch  die  Teilnahme  von  Vertretern  der  Landessozialministerien  wird  sicherge-
 stellt,  dass  für  die  Frage  der  Zukunft  des  Betreuungsrechts  einschlägige  sozial-
 rechtliche  Aspekte  in  die  Überlegungen  der  Arbeitsgruppe  Eingang  finden  kön-
 nen. Auf die Antwort zu Frage 20 wird ergänzend verwiesen.

 20.  Welche  Verbände  und  welche  Personen  nehmen  an  der  interdisziplinären
 Arbeitsgruppe  im  Bundesjustizministerium  teil,  nach  welchen  Kriterien
 wurden  diese  ausgewählt,  und  ist  beabsichtigt,  den  Kreis  um  weitere  Ver-
 bände und Personen zu erweitern?

 Wenn ja, welche Verbände und Personen werden das sein?

 Wenn nein, warum nicht?

 Der  Arbeitsauftrag  an  die  Arbeitsgruppe  geht  zurück  auf  die  Beschlüsse  der
 Konferenz  der  Justizministerinnen  und  Justizminister  der  Länder  aus  den  Jah-
 ren  2005  und  2009.  In  einer  Bund-Länder-Besprechung  im  September  2009  ha-
 ben  sich  die  Landesjustizverwaltungen  und  das  Bundesministerium  der  Justiz
 darauf  geeinigt,  für  die  genannten  Beratungen  keine  der  üblichen  Bund-Länder-
 Arbeitsgruppen  zu  gründen,  sondern  eine  interdisziplinäre  Arbeitsgruppe  unter
 Vorsitz  des  Bundesministeriums  der  Justiz  zu  bilden.  Durch  Einrichtung  einer
 interdisziplinären  Arbeitsgruppe  sollte  ein  möglichst  umfassender  Blickwinkel
 auf  das  Betreuungsrecht  und  gleichzeitig  eine  effiziente  Arbeit  ermöglicht  wer-
 den.  Die  Mehrzahl  der  16  Landesjustizverwaltungen  hat  dazu  auf  eine  Teil-
 nahme  an  der  Arbeitsgruppe  verzichtet  und  Experten  benannt.  Die  Teilnehmer
 sollen  als  Fachleute  ihren  eigenen  Sachverstand  in  die  Beratungen  einbringen.
 Verbandsvertreter als solche sind bewusst nicht benannt worden.

 Von  Seiten  der  Landesjustizverwaltungen  nehmen  Vertreter  der  folgenden  Län-
 der  an  der  interdisziplinären  Arbeitsgruppe  teil:  Bayern,  Berlin,  Mecklenburg-
 Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt.
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Von  Seiten  der  Landessozialministerien  nehmen  Vertreter  der  folgenden  Länder
 teil:  Hessen, Brandenburg und Bremen.

 Als weitere Teilnehmer wurden benannt:

 Dr. Jörg Grotkopp, Richter am Amtsgericht Ratzeburg,

 Georg Dodegge, Richter am Amtsgericht Essen,

 Ingo Olbrich, Rechtspfleger am Amtsgericht Wernigerode,

 Roland Schlitt, Rechtspfleger am Amtsgericht Kassel,

 Hans-Jürgen Fischbach, ehemals Betreuungsbehörde Stuttgart,

 Jens Wittich, Betreuungsbehörde Landkreis Schaumburg,

 Brunhilde Ackermann, Betreuungsbehörde Kassel,

 Klaus Niel, Betreuungsverein Düsseldorf,

 Beate Gerigk, Landesarbeitsgemeinschaft Betreuungsvereine Hessen,

 Dr. Irene Vorholz, Deutscher Landkreistag,

 Prof. Dr. Volker Lipp, Universität Göttingen.

 Soweit  es  die  Arbeitsgruppe  für  angezeigt  erachten  sollte,  zu  einem  bestimmten
 Beratungsgegenstand  auch  weitere  Personen  hinzuzuziehen  oder  zu  befragen,
 kann  sie  sich  auf  ein  solches  Vorgehen  verständigen.  Zu  etwaigen  Überlegun-
 gen,  in  einer  Sitzung  der  Arbeitsgruppe  weitere  Personen  für  ein  Gespräch  ein-
 zuladen, wird ergänzend auf die Antwort zu Frage 21 verwiesen.

 21.  Werden  auch  Menschen  mit  Beeinträchtigungen  und  ihre  Verbände  in  die
 Überlegungen  zur  Zukunft  des  Betreuungsrechts  eingebunden,  sowohl
 bezogen  auf  die  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  als  auch  auf  die  interdis-
 ziplinäre Arbeitsgruppe im Bundesjustizministerium?

 Wenn ja, in welcher Form?

 Wenn nein, warum nicht?

 Derzeit  tagt  die  interdisziplinäre  Arbeitsgruppe  zum  Betreuungsrecht;  auf  die
 Antworten  zu  den  Fragen  12,  19  und  20  wird  verwiesen.  Soweit  es  die  Arbeits-
 gruppe  für  angezeigt  erachten  sollte,  zu  einem  bestimmten  Beratungsgegen-
 stand  auch  weitere  Personen  hinzuzuziehen  oder  zu  befragen,  kann  sie  sich  auf
 ein solches Vorgehen verständigen.

 Die  Arbeitsgruppe  beabsichtigt,  in  einer  der  nächsten  Sitzungen  zu  erörtern,  ob
 gegebenenfalls  Verbandsvertreter  zu  einem  Termin  geladen  werden.  Vor  dem
 Hintergrund  der  bis  dato  erzielten  Beratungsergebnisse  könnten  diese  nach  den
 aus  ihrer  Sicht  bestehenden  Verbesserungsmöglichkeiten  gefragt  werden.  Der
 Bericht  der  Arbeitsgruppe  würde  dann  ergänzend  das  Ergebnis  einer  solchen
 Befragung enthalten können.

 22.  Wann  kann  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  mit  konkreten  gesetzli-
 chen  Änderungsvorschlägen  zur  Zukunft  des  Betreuungsrechts  gerechnet
 werden?

 Die  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  unter  Beteiligung  des  Bundesministeriums  der
 Justiz,  die  im  Jahr  2006  zur  Beobachtung  und  Analyse  der  tatsächlichen  Ent-
 wicklungen  im  Betreuungsrecht  eingesetzt  wurde,  hat  im  Juni  2009  zur  Konfe-
 renz  der  Justizministerinnen  und  Justizminister  der  Länder  ein  Bündel  von
 Maßnahmen  empfohlen,  mit  denen  auf  der  Ebene  der  Rechtsanwendung  –  also
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ohne  weitere  Gesetzesänderungen  –  die  Qualität  der  Betreuung  verbessert  und
 weitere  Kostensteigerungen  vermieden  werden  können.  Eine  besondere  Bedeu-
 tung  kommt  dabei  der  Stärkung  der  ehrenamtlichen  Betreuung  zu,  etwa  durch
 intensivere  Unterstützung  der  Betreuungsvereine,  durch  flächendeckende  Ver-
 netzung  aller  Beteiligten  und  durch  ausreichende  Ausstattung  der  Betreuungs-
 behörden.

 Die  interdisziplinäre  Arbeitsgruppe  hat  bis  Ende  2010  fünfmal  getagt.  Weitere
 Termine  sind  in  der  ersten  Hälfte  des  Jahres  2011  vorgesehen.  Die  Ergebnisse
 der  Beratungen  werden  an  die  Konferenz  der  Justizministerinnen  und  Justiz-
 minister  der  Länder  berichtet  werden.  Ob  die  Bundesregierung  noch  in  dieser
 Legislaturperiode  neben  dem  Gesetzentwurf  zur  Änderung  des  Vormund-
 schafts-  und  Betreuungsrechts  (Bundestagsdrucksache  17/3617)  einen  weiteren
 Gesetzentwurf  zur  Reform  des  Betreuungsrechts  in  den  Deutschen  Bundestag
 einbringen wird, kann noch nicht prognostiziert werden.

 23.  Stimmt  die  Bundesregierung  der  Einschätzung  zu,  angesichts  einer  auch
 künftig  steigenden  Zahl  von  Menschen  mit  Assistenzbedarf  könne  das
 Betreuungsrecht  nur  dann  zukunftsfest  gestaltet  werden,  wenn  starke
 „vorgelagerte  Systeme“  (wie  etwa  das  Ehrenamt,  Vorsorgevollmachten,
 Betreuungsverfügungen,  Beratungsangebote,  Vereinheitlichung  des  So-
 zialrechts)  die  Bestellung  einer  beruflichen  Rechtsbetreuung  nur  auf  sol-
 che  Menschen  beschränkt,  die  einen  sehr  umfassenden  Assistenzbedarf
 haben,  und  wenn  eine  solche  Konzentration  mit  einer  professionellen  und
 spezialisierten rechtlichen Betreuung bzw. Assistenz einhergehen müsse?

 Wenn ja, warum, und welche Konsequenzen zieht das nach sich?

 Wenn nein, warum nicht?

 In  der  Frage  sind  unterschiedliche  Aspekte  angesprochen.  Die  Bundesregierung
 stimmt  der  Einschätzung  zu,  dass  eine  steigende  Zahl  von  Menschen  mit  Assis-
 tenzbedarf  eine  Herausforderung  darstellt.  Dies  gilt  nicht  nur  für  das  Betreu-
 ungsrecht,  sondern  für  alle  Rechtsbereiche,  die  unterstützende  Hilfe  gewähren,
 genauso  wie  für  Angehörige  und  ehrenamtliche  Helfer.  Die  Prognose,  dass  eine
 Stärkung  des  Erforderlichkeitsgrundsatzes  eine  Beschränkung  der  beruflichen
 Betreuungen  auf  Fälle  mit  hohem  Assistenzbedarf  nach  sich  zieht  und  diese
 Konzentration  mit  einer  „professionellen  und  spezialisierten  rechtlichen  Be-
 treuung“ einhergehen muss, kann aus jetziger Sicht nicht geteilt werden.

 Grundsätzlich  gilt  im  Betreuungsrecht  der  Vorrang  der  ehrenamtlichen  vor  der
 berufsmäßigen  Betreuung,  §  1897  Absatz  6  BGB.  Das  Leitbild  des  Gesetz-
 gebers  ist  somit  die  unentgeltliche  Übernahme  der  Betreuung,  wofür  in  der
 Regel  Angehörige  oder  andere  nahestehende  Menschen  aus  dem  Umfeld  des
 Betroffenen  in  Betracht  kommen.  Diese  Betreuer  benötigen  kein  verwaltungs-
 rechtliches  Spezialwissen,  denn  sie  sollen  nur  die  alltäglichen  Defizite  des  Be-
 treuten  ausgleichen.  Für  besondere  Anforderungen  muss  der  Betreuer  –  wie  ein
 nicht  Betreuter  –  professionelle  Hilfe  etwa  durch  einen  Rechtsanwalt  oder
 Steuerberater in Anspruch nehmen.

 Der  Anteil  der  beruflichen  Betreuungen  bei  Erstbestellungen  ist  jedoch  in  den
 letzten  Jahren  gestiegen.  Als  Ursache  für  die  zunehmende  berufliche  Betreuung
 hat  die  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  zur  Beobachtung  der  Kostenentwicklung
 im  Betreuungsrecht  im  Mai  2009  verschiedene  Faktoren  ausgemacht.  Neben
 strukturellen  Problemen,  die  auch  im  Rahmen  der  interdisziplinären  Arbeits-
 gruppe  beraten  werden,  zählen  dazu  unter  anderem  die  steigende  Zahl  sehr  alter
 Menschen  und  deren  Vereinzelung  im  Alter,  ein  größerer  Betreuungsbedarf  bei
 psychischen  Erkrankungen  und  Suchterkrankungen,  die  Komplexität  von  Re-
 gelungen  im  Bereich  der  Sozialleistungen  sowie  der  Abbau  von  Beratung  und
 Unterstützung durch Verwaltungsbehörden.
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Die  von  den  Arbeitsgruppen  vorgeschlagenen  Maßnahmen  sollen  Betreuungen
 auf  das  Erforderliche  begrenzen  beziehungsweise  vermeiden.  Dabei  werden  si-
 cherlich  bestimmte  Maßnahmen,  wie  beispielsweise  die  Werbung  für  Vorsorge-
 vollmachten,  eher  ehrenamtliche  Betreuungen  ersetzen.  Daraus  kann  jedoch
 nicht  geschlossen  werden,  dass  die  Fälle  beruflicher  Betreuung  in  jedem  Fall
 komplizierter  werden.  Es  wird  weiterhin  auch  Fälle  geben,  in  denen  Betroffene
 krankheitsbedingt  lediglich  in  einem  eingegrenzten  oder  einfachen  Aufgaben-
 kreis  beruflicher  Rechtsfürsorge  bedürfen,  kein  geeigneter  ehrenamtlicher
 Betreuer  zur  Verfügung  steht  und  die  notwendige  Rechtsfürsorge  nicht  durch
 andere  Hilfen  geleistet  werden  kann.  Ziel  sollte  es  daher  –  auch  im  Sinne  der
 VN-Behindertenrechtskonvention  –  sein,  Verfahren  einfach  zu  gestalten,  damit
 fremde  Hilfen  soweit  möglich  vermieden  oder  durch  ehrenamtliche  Betreuer
 mit  Alltagskompetenz  erbracht  werden  können.  Das  dient  auch  den  Vorsorge-
 bevollmächtigten,  die  wie  ehrenamtliche  Betreuer  regelmäßig  keine  professio-
 nelle  Ausbildung  haben  und  dennoch  oft  genau  wie  letztere  einem  umfassenden
 Assistenzbedarf  gerecht  werden  müssen.  So  hat  die  Bund-Länder-Arbeits-
 gruppe  zur  Beobachtung  der  Kostenentwicklung  im  Betreuungsrecht  beispiels-
 weise  darauf  hingewiesen,  dass  im  Sozialrecht  die  darauf  bezogenen  Antrags-
 formulare  und  -verfahren  so  einfach  und  verständlich  gefasst  sein  müssen,  dass
 sie  von  durchschnittlich  begabten  Bürgern  ohne  fremde  Hilfe  verstanden  wer-
 den.

 Ergänzend  wird  darauf  hingewiesen,  dass  die  Qualität  einer  Betreuung  grund-
 sätzlich  von  unterschiedlichen  Fähigkeiten  und  Fachkenntnissen  des  Betreuers,
 vor  allem  aber  von  dessen  persönlichen  Eigenschaften  abhängt:  Der  Betreuer
 muss  in  erster  Linie  in  der  Lage  sein,  mit  dem  Betreuten  erfolgreich  zu  kommu-
 nizieren,  denn  nur  so  kann  er  Wunsch  und  Willen  des  Betreuten  zutreffend  er-
 mitteln.  Eine  gute  Ausbildung  und  Fortbildung  ist  dagegen  nur  ein  weiterer  As-
 pekt  für  eine  erfolgreiche  Ausübung  der  Betreuung,  der  vom  Gericht  bei  der
 Prüfung  der  Geeignetheit  als  Betreuer  berücksichtigt  wird.  Hierbei  hängt  das
 Anforderungsprofil  an  die  zu  bestellende  Person  von  dem  Aufgabenkreis  und
 den  im  jeweiligen  Einzelfall  zu  regelnden  Angelegenheiten  ab.  Der  Gesetz-
 geber  hat  gerade  im  Hinblick  auf  die  Vielgestaltigkeit  der  Betreuungsanlässe
 und  der  Unterschiedlichkeit  der  Betreuten  bewusst  darauf  verzichtet,  bestimmte
 berufliche  Voraussetzungen  festzulegen.  Dadurch  kann  auch  dem  Vorschlag
 des  zu  Betreuenden,  wer  sein  Betreuer  werden  soll,  besser  entsprochen  werden.
 So  wird  dem  Gericht  ein  möglichst  großer  Spielraum  eingeräumt,  für  den  ein-
 zelnen  Menschen,  der  einer  Betreuung  bedarf,  den  von  seinen  persönlichen  Vo-
 raussetzungen her geeigneten Betreuer zu finden.

 24.  Was  sind  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  „andere  Hilfen“  nach  §  1896
 Absatz  2  BGB,  die  eine  gesetzliche  Betreuung  vermeiden  sollen,  und
 welche  Personen  bzw.  Institutionen  suchen  an  welcher  Stelle  des  Prozes-
 ses einer möglichen Bestellung nach „anderen Hilfen“?

 §  1896  Absatz  2  Satz  2  BGB  regelt,  dass  eine  Betreuung  dann  nicht  erforder-
 lich  ist,  soweit  die  Angelegenheiten  des  Volljährigen  durch  andere  Hilfen,  bei
 denen  kein  gesetzlicher  Vertreter  bestellt  wird,  ebenso  gut  wie  durch  einen  Be-
 treuer  besorgt  werden  können.  Andere  Hilfen  im  Sinne  des  §  1896  Absatz  2
 Satz  2  BGB  sind  tatsächliche  Hilfen  jeder  denkbaren  Art,  beispielsweise  durch
 Familienangehörige,  durch  soziale  Dienste  oder  Einrichtungen.  Zu  den  anderen
 Hilfen  zählen  insbesondere  sozialrechtliche  Leistungs-,  Auskunfts-  oder  Bera-
 tungsansprüche.

 Es  ist  die  Aufgabe  aller  Beteiligten,  insbesondere  der  Betreuungsbehörde  und
 der  Betreuungsvereine  sowie  des  Betreuungsgerichts,  des  Gutachters,  gegebe-
 nenfalls  des  Verfahrenspflegers  und  des  Betreuers,  vor  Anregung  eines  Betreu-
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ungsverfahrens  sowie  während  des  Betreuungsverfahrens  andere  Hilfen  zu  su-
 chen.  Aber  auch  andere  Stellen  werden  regelmäßig  bereits  im  Vorfeld  andere
 Hilfen  suchen.  Als  Beispiel  sind  Behörden  zu  nennen,  die  selbst  sonstige  Bera-
 tung  und  Unterstützung  leisten.  Auch  sie  haben  vor  Anregung  einer  Betreuung
 zu  prüfen,  ob  mögliche  Schwierigkeiten  im  Verfahren  nicht  anders  als  durch  die
 Bestellung eines Vertreters beseitigt werden können.

 Eine  wesentliche  Steuerungsaufgabe  bei  der  Vermeidung  von  Betreuungen
 kommt  vor  allem  der  Betreuungsbehörde  zu.  Ihre  Aufgaben  sind  im  Betreu-
 ungsbehördengesetz  (BtBG)  geregelt  und  wurden  durch  die  Landesgesetze  auf
 die  kommunalen  Gebietskörperschaften  übertragen.  Die  Betreuungsbehörde
 soll  die  betreuungsrelevante  Fachkompetenz  auf  kommunaler  Ebene  bündeln.
 Diese  soll  sie  allen  Beteiligten,  also  den  Betreuern,  den  Betreuungsvereinen
 und  den  Betreuungsgerichten  sowie  den  Betroffenen  selbst  zur  Verfügung  stel-
 len  und  diese  in  allen  betreuungsrechtlichen  Angelegenheiten  beratend  unter-
 stützen.  Unabhängig  davon,  ob  die  Betreuungsbehörde  im  Vorfeld  mit  einem
 Betreuungssachverhalt  befasst  ist  oder  vom  Gericht  in  einem  Betreuungsver-
 fahren  um  Sachverhaltsermittlung  ersucht  wird,  hat  die  Betreuungsbehörde  die
 Aufgabe,  den  tatsächlich  erforderlichen  Betreuungsbedarf  festzustellen  und
 andere  Hilfen  zu  suchen  und  zu  vermitteln,  bei  denen  eine  Betreuerbestellung
 unterbleiben  kann.  Sie  hat  zudem  über  Vorsorgevollmachten  aufzuklären  und
 die  Tätigkeit  der  Betreuungsvereine  zu  fördern.  Weiterhin  betreibt  sie  Netz-
 werkarbeit,  um  durch  Informations-  und  Erfahrungsaustausch  die  Aufgaben-
 wahrnehmung  der  Beteiligten,  insbesondere  der  Betreuer  und  der  Gerichte  zu
 unterstützen  und  zu  verbessern.  Betreuungsbehörden  sind  insoweit  die  Schalt-
 stellen, die die Ressourcen im Betreuungsrecht bündeln und steuern können.

 In  zeitlicher  Hinsicht  gilt,  dass  der  Erforderlichkeitsgrundsatz  und  damit  die
 Vorrangigkeit  anderer  Hilfen  in  jedem  Stadium  des  Verfahrens  zu  beachten  ist.
 Insbesondere  ist  das  Betreuungsgericht  von  Amts  wegen  verpflichtet,  die  Be-
 treuung  aufzuheben,  wenn  ihm  Umstände  bekannt  werden,  die  eine  Betreuung
 nicht  länger  erforderlich  machen  (§  1908d  Absatz  1  BGB).  Werden  dem  Be-
 treuer  Umstände  bekannt,  die  eine  Aufhebung  der  Betreuung  ermöglichen,  so
 hat er dies dem Betreuungsgericht mitzuteilen (§  1901 Absatz 5 Satz 1 BGB).

 25.  Ist  die  Bundesregierung  der  Auffassung,  „andere  Hilfen“  nach  §  1896
 Absatz  2  BGB  seien  nicht  hinreichend  geeignet,  um  die  Bestellung  einer
 Betreuung zu vermeiden?

 Wenn ja, warum, und welche Konsequenzen zieht das nach sich?

 Wenn nein, warum nicht?

 Ob  andere  Hilfen  geeignet  sind,  um  die  Bestellung  eines  Betreuers  zu  vermei-
 den,  ist  vom  konkreten  Einzelfall  abhängig.  Es  wird  immer  auch  Fälle  geben,  in
 denen  andere  Hilfen  nicht  ausreichend  sind,  um  die  Angelegenheiten  des  Voll-
 jährigen  ebenso  gut  wie  durch  einen  Betreuer  zu  besorgen,  §  1896  Absatz  2
 Satz  2  BGB.  In  diesen  Fällen  ist  daher  ein  Betreuer  zu  bestellen.  Eine  Betreu-
 ung  ist  beispielsweise  bei  einem  Menschen,  der  zu  keiner  willensgetragenen
 Erklärung fähig ist, unerlässlich.

 26.  Inwiefern  kann  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  die  Durchsetzung
 bzw.  Stärkung  gesetzlich  normierter  Beratungs-  und  Unterstützungsan-
 sprüche  –  wie  etwa  nach  den  §§  10  und  11  SGB  XII,  die  gemeinsamen
 Servicestellen  nach  Kapitel  3  SGB  IX  oder  die  Pflegestützpunkte  nach



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 19 – Drucksache 17/5323
§  92c  SGB  XI  –  dazu  beitragen,  die  Bestellung  einer  gesetzlichen  Betreu-
 ung zu vermeiden?

 Die  Betreuung  ist  staatlicher  Beistand  in  der  Form  von  Rechtsfürsorge.  Sie  ist
 angesichts  ihres  –  zumindest  potentiellen  –  Eingriffscharakters  an  den  strikten
 Erforderlichkeitsgrundsatz  gebunden.  Eine  Betreuung  ist  nicht  erforderlich,  so-
 weit  die  Angelegenheiten  des  Volljährigen  durch  andere  Hilfen  ebenso  gut  wie
 durch  einen  Betreuer  besorgt  werden  können  (§  1896  Absatz  2  Satz  2  BGB).
 Die  im  Sozialrecht  bestehenden  Unterstützungsmechanismen  müssen  vor  einer
 rechtlichen  Betreuung  ausgeschöpft  werden.  Eine  Stärkung  von  anderen  Hilfen
 kann  damit  dazu  beitragen,  Betreuungen  zu  vermeiden,  soweit  der  Betroffene
 seine  Angelegenheiten  bei  geeigneter  Unterstützung  auch  ohne  gesetzlichen
 Vertreter  besorgen  kann.  Zu  anderen  Hilfen  zählen  auch  die  Gemeinsamen  Ser-
 vicestellen  der  Rehabilitationsträger,  die  umfassende  und  trägerübergreifende
 Beratung  und  Unterstützung  anbieten.  Das  Gleiche  gilt  für  Pflegestützpunkte
 nach  §  92c  SGB  XI.  Die  gesetzlichen  Pflichten  der  Träger  der  Sozialhilfe  und
 der  anderen  Stellen  zur  Beratung  und  Unterstützung  bestehen  unabhängig  von
 einer rechtlichen Betreuung.

 27.  a)  Inwiefern  kommen  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  die  in  den  §§  18
 bis  29  SGB  I  genannten  Leistungsträger  sowie  für  diese  handelnde  Per-
 sonen  (z.  B.  §  39  SGB  IV),  die  Versorgungsämter,  die  Jugendämter,  die
 Ämter  für  Ausbildungsförderung  und  Wohngeld  bzw.  die  Träger  dieser
 Ämter,  die  Servicestellen  der  Rehabilitationsträger  (§  22  SGB  IX)  so-
 wie  die  Integrationsämter  ihrer  Beratungspflicht  nach  §  14  SGB  I
 nach?

 b)  Wie  gedenkt  die  Bundesregierung,  sollten  ihr  hierzu  keine  Angaben
 vorliegen,  die  entsprechenden  Daten  auf  Grund  des  unmittelbaren  Zu-
 sammenhangs mit §  1896 Absatz  2 BGB zu eruieren?

 28.  a)  Inwiefern  kommen  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  die  Sozialhilfe-
 träger  ihrer  gesetzlichen  Aufgabe  gemäß  §  11  Absatz  3  SGB  XII  nach,
 zu  unterstützen,  zu  begleiten  und  bei  Bedarf  Kontakte  zu  anderen  Be-
 hörden,  Selbsthilfegruppen  oder  Wohlfahrtseinrichtungen  herzustel-
 len?

 b)  Wie  gedenkt  die  Bundesregierung,  sollten  ihr  hierzu  keine  Angaben
 vorliegen,  die  entsprechenden  Daten  auf  Grund  des  unmittelbaren  Zu-
 sammenhangs mit §  1896 Absatz  2 BGB zu eruieren?

 Die Fragen 27 bis 28 werden gemeinsam beantwortet.

 Die  Integrationsämter  beraten  im  Rahmen  ihrer  Möglichkeiten  über  ihre  Leis-
 tungen.  Allerdings  müssen  sie  aufgrund  ihrer  Aufgaben  Neutralität  wahren.
 Häufig  sind  sie  als  Vermittler  zwischen  Beschäftigtem  und  Arbeitgeber  vorge-
 sehen,  zum  Beispiel  wenn  sie  in  einem  Kündigungsschutzverfahren  entschei-
 den müssen, ob sie der Kündigung zustimmen oder nicht.

 Die  Jugendämter  setzen  ihre  Beratungspflichten,  so  wie  sie  im  Achten  Buch
 Sozialgesetzbuch  –  Kinder-  und  Jugendhilfe  (SGB  VIII)  –  in  Bezug  auf  die  ein-
 zelnen  Aufgaben  und  Leistungen  der  Kinder-  und  Jugendhilfe  konkretisiert
 werden, als Angelegenheit der kommunalen Selbstverwaltung um.

 Das  Wohngeldgesetz  (WoGG)  wird  durch  die  Länder  im  Auftrag  des  Bundes
 ausgeführt.  Die  Aufsicht  über  den  Vollzug  des  Wohngeldgesetzes  in  den  Kom-
 munen  liegt  bei  den  Ländern.  Nach  §  14  Satz  1  des  SGB  I  haben  die  Wohngeld-
 behörden  die  Pflicht,  die  Bürgerinnen  und  Bürger  über  ihren  Wohngeld-
 anspruch  sowie  über  ihre  Rechte  und  Pflichten  im  Zusammenhang  mit  der
 Beantragung  sowie  der  Bewilligung  von  Wohngeld  hinzuweisen.  Dies  erfolgt
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sowohl  durch  persönliche  Beratung  vor  Ort  als  auch  in  schriftlicher  Form  oder
 im  Internet.  Zudem  muss  nach  §  24  Absatz  3  Satz  1  WoGG  der  Wohngeld-
 bewilligungsbescheid  Hinweise  über  Mitteilungspflichten  zu  den  für  das
 Wohngeld  maßgeblichen  Verhältnissen  enthalten.  Hierzu  sind  die  Beträge  aus-
 zuweisen,  die  zu  einer  Minderung  bzw.  zu  einem  Wegfall  des  Wohngeldes  füh-
 ren  können.  Dem  Bund  sind  keine  Probleme  bekannt,  die  auf  eine  mangelhafte
 bzw. fehlende Beratung der Wohngeldbehörden hinweisen.

 Die  Qualität  der  Beratung  in  den  Gemeinsamen  Servicestellen  (GS)  der  Reha-
 bilitationsträger  ist  bisher  uneinheitlich  und  häufig  noch  nicht  zufriedenstel-
 lend.  Der  zwischenzeitlich  vorliegende  dritte  Bericht  der  Bundesarbeitsgemein-
 schaft  für  Rehabilitation  (BAR)  zur  Arbeit  der  GS  gemäß  §  24  SGB  IX  und  die
 Ergebnisse  des  im  Rahmen  der  eGovernment-Strategie  vom  Bundesministe-
 rium  für  Arbeit  und  Soziales  geförderten  Projekts  „Prozessketten-Analyse  trä-
 gerübergreifendes  Persönliches  Budget  und  Gemeinsame  Servicestellen“  wer-
 den  zusammen  mit  den  in  der  BAR  vertretenen  Rehabilitationsträgern  im  Sinne
 der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung beraten werden.

 Die  Bundesregierung  geht  davon  aus,  das  die  Träger  der  Sozialhilfe  ihren  ge-
 setzlichen  Pflichten  nachkommen;  bei  der  Beratung  und  Unterstützung  nach
 dem  SGB  XII  handelt  es  sich  um  gesetzliche  Aufgaben  der  Träger  der  Sozial-
 hilfe.

 Der  Gesetzgeber  hat  im  Sozialrecht  zahlreiche  Unterstützungsmechanismen
 geschaffen,  die  vor  einer  rechtlichen  Betreuung  ausgeschöpft  werden  müssen,
 §  1896  Absatz  2  BGB.  Damit  kann  eine  Stärkung  von  anderen  Hilfen  dazu  bei-
 tragen,  Betreuungen  zu  vermeiden,  soweit  der  Betroffene  seine  Angelegenhei-
 ten  bei  geeigneter  Unterstützung  auch  ohne  gesetzlichen  Vertreter  genauso  gut
 besorgen  kann.  Die  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  zur  Beobachtung  der  Kosten-
 entwicklung  im  Betreuungsrecht  hat  verschiedene  Empfehlungen  gegeben,  um
 unerwünschte  Verlagerungen  tatsächlicher  Hilfen  auf  die  rechtliche  Betreuung
 zum  Wohle  der  Betreuten  zu  vermeiden.  Eine  wesentliche  Steuerungsaufgabe
 hat  hier  die  Betreuungsbehörde,  die  andere  Hilfen  wie  etwa  die  Erteilung  einer
 Vorsorgevollmacht  oder  Leistungen  der  Sozialbehörden  einschließlich  Bera-
 tungsleistungen  der  Sozialbehörden  aufzeigt  oder  veranlasst.  Im  Hinblick  auf
 eine  etwaige  Untersuchung  der  Funktion  der  Betreuungsbehörde  im  Betreu-
 ungsverfahren wird auf die Antwort zu Frage 40 verwiesen.

 29.  Welche  Konsequenzen  zieht  die  Bundesregierung  aus  dem  Gemein-
 schaftsprojekt  BEOPS  (Betreuungsoptimierung  durch  soziale  Leistun-
 gen)  in  Schwerin,  in  dem  es  gelang,  über  die  gezielte  Beratung  über  So-
 zialleistungen  weniger  Erstbestellungen  und  mehr  Aufhebungen  von  Be-
 treuungen  zu  erreichen,  und  inwiefern  fließen  die  gesammelten  Erkennt-
 nisse  dieses  Projektes  in  die  Arbeit  der  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  und
 der interdisziplinären Arbeitsgruppe im Bundesjustizministerium ein?

 Das  Projekt  „BEOPS“  (Betreuungsoptimierung  durch  soziale  Leistungen)  ist
 ein  Gemeinschaftsprojekt  des  Justizministeriums  Mecklenburg-Vorpommern
 mit  der  Landeshauptstadt  Schwerin  zur  Optimierung  der  Betreuung.  Untersucht
 wurde  die  Hypothese,  wonach  ein  erhöhter  personeller  Einsatz  bei  den  Betreu-
 ungsbehörden  zu  mehr  Qualität  und  dazu  führen  kann,  dass  die  Gesamtausga-
 ben  der  öffentlichen  Hand  im  Zusammenhang  mit  der  rechtlichen  Betreuung
 Erwachsener  zweckmäßiger  und  wirtschaftlicher  eingesetzt  werden  als  bisher.
 Dazu  hat  das  Land  der  Betreuungsbehörde  Personal-  und  Sachmittel  zur  Verfü-
 gung  gestellt,  um  die  im  Projektverlauf  zu  erwartenden  Effekte  in  der  Praxis  zu
 erproben.

 Das  Modellprojekt  ist  bereits  Gegenstand  der  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  un-
 ter  Beteiligung  des  Bundesministeriums  der  Justiz  gewesen,  die  im  Jahre  2006



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 21 – Drucksache 17/5323
zur  Beobachtung  und  Analyse  der  tatsächlichen  Entwicklungen  im  Betreuungs-
 recht  eingesetzt  wurde.  Diese  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  zur  Beobachtung
 der  Kostenentwicklung  im  Betreuungsrecht  hat  im  Juni  2009  der  Konferenz  der
 Justizministerinnen  und  Justizminister  der  Länder  ein  Bündel  von  Maßnahmen
 empfohlen,  mit  denen  auf  der  Ebene  der  Rechtsanwendung  –  also  ohne  weitere
 Gesetzesänderungen  –  die  Qualität  der  Betreuung  verbessert  und  weitere  Kos-
 tensteigerungen verhindert werden können.

 Das  Projekt  BEOPS  wurde  dieses  Jahr  abgeschlossen.  Das  Justizministerium
 Mecklenburg-Vorpommern  hat  den  Projektbericht  im  Juli  2010  den  Mitgliedern
 der  interdisziplinären  Arbeitsgruppe  übermittelt.  Ein  Vertreter  des  Landesjus-
 tizministeriums  Mecklenburg-Vorpommern  ist  Mitglied  der  interdisziplinären
 Arbeitsgruppe;  er  wird  die  Ergebnisse  des  Projekts  zudem  in  einer  der  nächsten
 Sitzungen  der  Arbeitsgruppe  präsentieren.  Die  Ergebnisse  des  Projekts  BEOPS
 sind  in  die  bisherigen  Überlegungen  der  interdisziplinären  Arbeitsgruppe  be-
 reits  in  einigen  Gesichtspunkten  eingeflossen.  Als  Beispiel  ist  die  Stärkung  der
 Stellung  von  Betreuungsbehörden  im  Verfahren  zu  nennen  (vergleiche  Frage  50).
 Die  interdisziplinäre  Arbeitsgruppe  wird  die  Ergebnisse  ihrer  Beratungen  an
 die  Konferenz  der  Justizministerinnen  und  Justizminister  der  Länder  berichten.

 30.  Sieht  die  Bundesregierung  Änderungsbedarf  am  Feststellungsverfahren
 der  Betreuungsbedürftigkeit  insofern,  als  dass  das  Sachverständigengut-
 achten  nach  §  280  des  Gesetzes  über  das  Verfahren  in  Familiensachen
 und  in  den  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit  (FamFG)
 viel  stärker  als  bisher  auch  die  soziale  Problemdiagnose  mit  einbeziehen
 muss,  und  inwiefern  könnte  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  ein  sol-
 ches  Gutachten  in  ein  noch  zu  entwickelndes  einheitliches,  rehabilita-
 tionswissenschaftlich  abgesichertes  Assessmentinstrument  gemäß  der  In-
 ternationalen  Klassifikation  der  Funktionsfähigkeit,  Behinderung  und
 Gesundheit  (ICF)  zur  Feststellung  der  Beeinträchtigung  und  des  entspre-
 chenden Assistenzbedarfs eingebunden werden?

 Falls ja, warum, und wann werden entsprechende Maßnahmen ergriffen?

 Falls nein, warum nicht?

 Das  Gericht  hat  im  Betreuungsverfahren  den  entscheidungserheblichen  Sach-
 verhalt  von  Amts  wegen  zu  ermitteln  und  die  geeignet  erscheinenden  Beweise
 aufzunehmen  (§§  26,  29  Absatz  1  Satz  1  des  Gesetzes  über  das  Verfahren  in
 Familiensachen  und  in  den  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit
 – FamFG).

 Vor  der  Bestellung  eines  Betreuers  hat  das  Gericht  eine  förmliche  Beweisauf-
 nahme  (§  30  FamFG)  durch  Einholung  eines  Gutachtens  über  die  Notwendig-
 keit  der  Betreuung  durchzuführen.  Die  förmliche  Beweisaufnahme  richtet  sich
 nach  den  Vorschriften  der  Zivilprozessordnung.  Der  Sachverständige,  der  von
 dem  Gericht  ausgewählt  wird,  soll  Arzt  für  Psychiatrie  oder  Arzt  mit  Erfahrung
 auf  dem  Gebiet  der  Psychiatrie  sein  (§  280  Absatz  1  FamFG).  Das  Gutachten
 hat  sich  auf  das  Krankheitsbild  einschließlich  der  Krankheitsentwicklung,  die
 durchgeführten  Untersuchungen  und  die  diesen  zugrunde  gelegten  Forschungs-
 erkenntnisse,  den  körperlichen  und  psychiatrischen  Zustand  des  Betroffenen,
 den  Umfang  des  Aufgabenkreises  und  die  voraussichtliche  Dauer  der  Maß-
 nahme  zu  erstrecken  (§  280  Absatz  3  FamFG).  Vor  der  Erstattung  des  Gutach-
 tens  hat  der  Sachverständige  den  Betroffenen  persönlich  zu  untersuchen  oder
 zu  befragen  (§  280  Absatz  2  FamFG).  Das  Gericht  muss  dem  Betroffenen  das
 Gutachten  grundsätzlich  vor  seiner  persönlichen  Anhörung  vollständig  mit-
 teilen  (Oberlandesgericht  München,  Beschluss  vom  22.09.2005  –  33  Wx  159,
 160/05 – FamRZ 2006, 440).
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Die  interdisziplinäre  Arbeitsgruppe  hat  sich  in  mehreren  Sitzungen  mit  der
 Frage  befasst,  ob  es  sinnvoll  ist,  das  Verhältnis  zwischen  medizinischem  Gut-
 achten  und  dem  Bericht  der  zuständigen  Behörde  näher  zu  regeln.  Nach  der  bis-
 her  vorherrschenden  Praxis  seien  Gutachten  und  Bericht  der  Betreuungs-
 behörde  inhaltlich  nicht  oder  kaum  aufeinander  bezogen.  Die  interdisziplinäre
 Arbeitsgruppe  hat  daher  überlegt,  wie  die  Instrumente  verbessert  werden  könn-
 ten.  Bezogen  auf  das  medizinische  Gutachten  hat  sich  die  interdisziplinäre  Ar-
 beitgruppe  in  ihren  bisherigen  Überlegungen  dafür  ausgesprochen,  vorzusehen,
 dass  der  Sachverständige  einen  Bericht  der  Betreuungsbehörde  zu  berücksichti-
 gen  hat,  sofern  ein  solcher  Bericht  zum  Zeitpunkt  der  Begutachtung  bereits  vor-
 liegt.

 Soweit  in  der  Frage  die  Verwendung  des  Gutachtens  zu  anderen  Zwecken  ange-
 sprochen wird, ist dazu Folgendes auszuführen:

 Das  gerichtliche  Gutachten  wird  zur  Sachverhaltsaufklärung  im  Hinblick  auf
 die  medizinischen  Voraussetzungen  einer  Betreuung  eingeholt.  Es  dient  als
 Grundlage  der  gerichtlichen  Entscheidung  und  hat  sich  auf  die  Feststellung  der
 hierfür  erforderlichen  Tatsachen  zu  beschränken.  Zur  Erfüllung  anderer,  außer-
 halb  des  gerichtlichen  Verfahrens  liegender  Zwecke  ist  das  Sachverständigen-
 gutachten  nicht  bestimmt.  Die  Einholung  von  Gutachten  zu  nicht  entschei-
 dungserheblichen  Fragen  ist  mit  dem  geltenden  Verfahrensrecht  nicht  verein-
 bar.

 Der  Verwendung  des  Sachverständigengutachtens  für  Zwecke  außerhalb  des
 gerichtlichen  Verfahrens  können  Geheimhaltungsinteressen  der  Verfahrens-
 beteiligten  oder  Dritter  entgegenstehen.  Dies  zeigt  sich  an  den  Vorschriften
 über  die  Gewährung  von  Akteneinsicht  an  Personen,  die  an  dem  Verfahren
 nicht  beteiligt  sind.  Bei  der  Entscheidung  über  die  Gewährung  von  Aktenein-
 sicht  oder  die  Erteilung  von  Abschriften  nach  §  13  Absatz  2  und  3  FamFG  an
 Dritte  hat  das  Gericht  entgegenstehende  schutzwürdige  Interessen  der  Verfah-
 rensbeteiligten  und  Dritter  zu  berücksichtigen.  Dadurch  wird  dem  Recht  auf
 informationelle  Selbstbestimmung  als  Bestandteil  des  allgemeinen  Persönlich-
 keitsrechts  (Artikel  2  Absatz  1  in  Verbindung  mit  Artikel  1  Absatz  1  GG)  Rech-
 nung getragen.

 31.  Wie  oft  liegt  vor  der  Bestellung  einer  Betreuung  eine  Beteiligung  der  ört-
 lichen  Betreuungsbehörde  (Anhörung  gemäß  §  279  Absatz  2  FamFG)
 vor,  und  inwiefern  könnte  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  ein  ver-
 pflichtender  Auftrag  an  die  örtlichen  Betreuungsbehörden  zur  Erstellung
 eines  Sozialberichts  dazu  beitragen,  Betreuungen  und  Einwilligungsvor-
 behalte zu vermeiden?

 Eine  strikte  Achtung  des  Subsidiaritätsgrundsatzes  im  Betreuungsrecht  setzt
 voraus,  dass  andere  Hilfen  im  konkreten  Fall  erstens  zur  Verfügung  stehen  und
 zweitens  den  Beteiligten  und  dem  Betreuungsgericht  bekannt  sind.  Die  Betreu-
 ungsbehörde  hat  im  Betreuungsverfahren  die  wichtige  Steuerungsfunktion,  den
 tatsächlichen  Betreuungsbedarf  und  andere  betreuungsvermeidende  Hilfen  zu
 ermitteln.  Eine  sachlich  und  personell  gut  ausgestattete  und  frühzeitig  in  das
 Verfahren  eingebundene  Betreuungsbehörde  kann  daher  in  geeigneten  Fällen
 wesentlich  dazu  beitragen,  dass  eine  Betreuung  wegen  bestehender  anderer  Hil-
 fen vermieden werden kann.

 Im  Rahmen  der  Evaluation  des  Zweiten  Betreuungsrechtsänderungsgesetzes
 mit  dem  Titel  „Rechtliche  Betreuung  in  Deutschland“  (2009)  des  Otto-Blume-
 Instituts  für  Sozialforschung  und  Gesellschaftspolitik  e.  V.  (ISG)  wurde  auch
 das  Aufgabenspektrum  von  Betreuungsbehörden  untersucht  (S.  193  ff.  der  vor-
 genannten  Studie).  Die  schriftlich  befragten  Gerichte  gaben  an,  dass  die  Be-
 treuungsbehörden  sowohl  im  Jahr  2004  als  auch  im  Jahr  2006  in  knapp  80  Pro-
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zent  der  Fälle  bei  der  Bestellung  eines  Betreuers  beteiligt  waren.  Bei  der  An-
 ordnung  eines  Einwilligungsvorbehalts  waren  die  Behörden  in  beiden  Jahren
 bei  58  Prozent  der  Fälle  beteiligt.  Wenn  es  um  die  Erweiterung  des  Aufgaben-
 kreises,  die  Aufhebung  der  Betreuung  oder  die  Verlängerung  der  Betreuung
 ging,  waren  die  Behörden  in  circa  50  Prozent  der  jeweiligen  Fälle  beteiligt.  Bei
 der  Anordnung  von  Unterbringung  waren  die  Behörden  bei  circa  40  Prozent
 der Fälle beteiligt.

 Entsprechend  dem  Bericht  der  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  zur  Beobachtung
 der  Kostenentwicklung  im  Betreuungsrecht  bestehen  noch  erhebliche  regionale
 Unterschiede  in  der  personellen  und  sachlichen  Ausstattung  sowie  hinsichtlich
 der  Aufgabenwahrnehmung  von  Betreuungsbehörden.  Die  von  den  Betreu-
 ungsbehörden  gelieferten  Berichte  sind  danach  von  unterschiedlicher  Qualität
 und  werden  zum  Teil  von  anderen  Diensten  erstellt  und  von  der  Betreuungs-
 behörde  durchgereicht;  die  Gerichte  machen  von  dieser  Hilfe  zur  Sachverhalts-
 aufklärung  durch  die  Betreuungsbehörde  in  unterschiedlichem  Maße  Gebrauch,
 manche Gerichte schalten die Betreuungsbehörde nicht ein.

 Vor  diesem  Hintergrund  ist  in  den  letzten  Jahren  wiederholt  die  Frage  auf-
 geworfen  worden,  wie  die  Funktion  der  Betreuungsbehörde  gestärkt  werden
 könnte.  Die  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  zur  Beobachtung  der  Kostenentwick-
 lung  im  Betreuungsrecht  ist  angesichts  der  unterschiedlichen  Ausstattung  der
 Behörden  zu  dem  Ergebnis  gekommen,  dass  Maßnahmen  zur  Stärkung  der
 Betreuungsbehörde  dringend  geboten  sind.  Denn  gut  ausgestattete  Betreuungs-
 behörden sind immer noch nicht überall eingerichtet.

 Die  interdisziplinäre  Arbeitsgruppe  befasst  sich  im  Rahmen  der  Strukturdiskus-
 sion  mit  der  Frage,  ob  Aufgaben  der  Betreuungsgerichte  auf  Betreuungsbehör-
 den  übertragen  werden  sollten  (vergleiche  Frage  12).  Sie  hat  sich  in  den  bishe-
 rigen  Beratungen  für  eine  Beibehaltung  des  bestehenden  Systems  der  recht-
 lichen  Betreuung  ausgesprochen.  Im  Rahmen  der  Strukturdiskussion  sieht  die
 Arbeitsgruppe  eine  Möglichkeit  zur  Verbesserung  des  Betreuungsrechts  in  der
 Optimierung  des  bestehenden  Verfahrensrechts,  insbesondere  in  einer  obligato-
 rischen  Anhörung  der  Betreuungsbehörde  im  Betreuungsverfahren  und  in  der
 Erstellung eines qualifizierten Berichts durch diese.

 32.  Kann  sich  die  Bundesregierung,  sollte  sie  in  Hinblick  auf  Artikel  84
 Absatz  1  Satz  7  des  Grundgesetzes  verfassungsrechtliche  Bedenken  ha-
 ben,  den  örtlichen  Behörden  neue  Aufgaben  zu  übertragen,  alternativ  vor-
 stellen,  dass  die  Länder  bei  ihren  Justizverwaltungen  soziale  Dienste  ein-
 richten,  die  die  soziale  Problemdiagnose  durchführen  und  die  Verfügbar-
 keit anderer Hilfen prüfen?

 Wenn  ja,  warum,  und  welche  Maßnahmen  plant  die  Bundesregierung
 konkret?

 Wenn nein, warum nicht?

 Im  Rahmen  der  Strukturdiskussion  hat  sich  die  interdisziplinäre  Arbeitsgruppe
 dagegen  ausgesprochen,  eine  Schnittstelle  justiznah  anzusiedeln.  Einen  mögli-
 chen  Weg  zur  Verbesserung  sieht  die  Arbeitgruppe  darin,  die  Betreuungsbehörde
 im  Betreuungsverfahren  obligatorisch  anzuhören.  Die  Betreuungsbehörde  soll
 dabei  einen  qualifizierten  Bericht  erstatten,  zu  dem  ein  Kriterienkatalog  ent-
 wickelt  wurde.  Da  der  Bericht  der  zuständigen  Behörde  im  Betreuungsverfahren
 einer  Sachaufklärung  des  Gerichts  dient,  hält  die  interdisziplinäre  Arbeitsgruppe
 nach  dem  bisherigen  Beratungsstand  eine  Regelung  im  Gesetz  über  das  Verfahren
 in  Familiensachen  und  in  den  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit
 für  sinnvoll.  Die  Arbeitsgruppe  wird  in  den  weiteren  Beratungen  noch  die  Frage
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diskutieren,  ob  eine  ergänzende  Regelung  im  Betreuungsbehördengesetz  vorge-
 schlagen werden sollte.

 Da  es  bereits  derzeit  Aufgabe  der  Betreuungsbehörde  ist,  die  Betreuungs-
 gerichte  im  Verfahren  zu  unterstützen  und  geeignete  Personen  als  Betreuer  vor-
 zuschlagen  (§  8  BtBG),  werden  durch  die  genannten  Vorschläge  keine  neuen
 Aufgaben auf die Betreuungsbehörde übertragen.

 33.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Arbeit  der  bislang  existierenden
 örtlichen  Arbeitsgemeinschaften  zwischen  Betreuungsgerichten,  -behör-
 den,  - vereinen  und  ehrenamtlichen  bzw.  Berufsbetreuerinnen  und  -be-
 treuern  hinsichtlich  ihrer  Möglichkeit,  Alternativen  zu  einer  Betreuung
 zu  entwickeln,  und  wie  könnte  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  die
 Bildung solcher Arbeitsgemeinschaften vorangetrieben werden?

 Gut  eingespielte  Arbeitsgemeinschaften  bewirken  eine  erfolgreiche  Vernetzung
 der  am  Betreuungsrecht  beteiligten  Akteure.  Dies  hat  einerseits  einen  wichtigen
 Unterstützungseffekt  für  die  Betreuer,  die  durch  den  Gruppenkontakt  mehr
 Sicherheit  für  ihre  Arbeit  gewinnen.  Zum  anderen  führt  die  Vernetzung  der
 Kenntnisse  über  die  örtlichen  Gegebenheiten  und  die  Vernetzung  der  recht-
 lichen  und  sozialpädagogischen  Kenntnisse  zu  besseren  Ergebnissen  bei  der
 Betreuungsvermeidung durch die Mobilisierung anderer Hilfen.

 Die  Frage,  in  welcher  Form  diese  sinnvolle  Netzwerkarbeit  gestärkt  werden
 kann,  war  Gegenstand  der  Beratungen  in  der  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  zur
 Beobachtung  der  Kostenentwicklung  im  Betreuungsrecht.  In  ihrem  Bericht
 (Mai  2009)  kam  die  Arbeitsgruppe  zu  dem  Ergebnis,  dass  Arbeitsgemeinschaf-
 ten,  die  allein  auf  gesetzlicher  Pflicht  beruhen  und  nicht  vom  Engagement  der
 Mitglieder  getragen  werden,  nicht  effektiv  arbeiten  werden.  Daher  ist  es  wich-
 tig,  im  Bereich  der  Gerichte,  der  Betreuungsbehören  und  der  Betreuungsver-
 eine  Anreize  zur  freiwilligen  Bildung  von  betreuungsrechtlichen  Arbeitsge-
 meinschaften  zu  schaffen.  Die  Teilnahme  an  solchen  Arbeitsgemeinschaften
 verdient  Förderung  und  Ansehen  im  Amt.  Die  Arbeitsgruppe  hat  daher  emp-
 fohlen,  die  Einrichtung  örtlicher  Arbeitsgemeinschaften  in  den  Ländern  zu  er-
 mitteln,  um  bestehende  Defizite  in  diesem  Bereich  aufzuspüren.  Wo  solche
 noch  fehlen,  soll  nach  geeigneten  Anstoß-Maßnahmen  zur  Bildung  von  Ar-
 beitsgemeinschaften  gesucht  werden.  Ein  gutes  Vorbild  liefern  die  „Regionalen
 Fachkreise  Betreuungsrecht“  in  Hessen,  die  zu  einer  erfolgreichen  Stärkung  der
 betreuungsrechtlichen  Netzwerke  geführt  haben.  Die  interdisziplinäre  Arbeits-
 gruppe  wird  in  einer  der  nächsten  Sitzungen  erörtern,  welche  konkrete  Umset-
 zung  die  Empfehlungen  der  Bund-Länder-Arbeitgruppe  zur  Beobachtung  der
 Kostenentwicklung im Betreuungsrecht in den Ländern erfahren haben.

 34.  Inwiefern  sieht  die  Bundesregierung  ein  strukturelles  Problem  bei  der
 Gewinnung,  Fortbildung  und  Beratung  ehrenamtlicher  Betreuerinnen  und
 Betreuer  durch  die  Betreuungsvereine  und  -behörden  dadurch,  dass  die
 Kommunen  aus  zusätzlichen  Investitionen  in  die  sogenannten  Quer-
 schnittsaufgaben  keinen  eigenen  Nutzen  ziehen  können,  sind  es  doch  die
 Landesjustizhaushalte,  die  die  Kosten  einer  beruflichen  Betreuung  tra-
 gen,  und  wie  sollte  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  ein  verlässliches
 Finanzierungskonzept  für  Betreuungsvereine  und  -behörden  strukturiert
 sein?

 Da  die  Betreuungsbehörde  die  maßgebliche  Aufgabe  der  Beratung  und  Unter-
 stützung,  Sachverhaltsermittlung  und  Netzwerkarbeit  verrichtet,  müssen  Maß-
 nahmen  gezielt  bei  der  personellen  und  sächlichen  Ausstattung  der  Betreuungs-
 behörde  ansetzen.  Daneben  sind  die  Betreuungsvereine  für  die  Gewinnung  und
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Anleitung  von  ehrenamtlichen  Betreuern  und  Vorsorgebevollmächtigten  unver-
 zichtbar  und  sollten  daher  weiterhin  finanziell  aus  Landesmitteln  angemessen
 gefördert werden.

 Die  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  zur  Beobachtung  der  Kostenentwicklung  im
 Betreuungsrecht  hat  sich  in  ihrem  Bericht  dafür  ausgesprochen,  die  Förderung
 der  Betreuungsvereine  von  der  erfolgreichen  Wahrnehmung  von  Querschnitts-
 aufgaben  (beispielsweise  Ausbildung  und  Gewinnung  von  neuen  ehrenamt-
 lichen  Betreuern,  Beratung  und  Unterstützung  der  aktiven  ehrenamtlichen  Be-
 treuer,  Bürgerberatung  zur  Vorsorgevollmacht,  Mitarbeit  an  Modellprojekten
 zur  Vernetzung)  abhängig  zu  machen.  Zudem  sollten  die  Landesjustizverwal-
 tungen  bei  den  kommunalen  Gebietskörperschaften  wie  auch  bei  den  Landes-
 sozialverwaltungen  für  eine  gute  personelle  und  sächliche  Ausstattung  der  Be-
 treuungsbehörden  werben.  Insoweit  sollten  ressortübergreifende  einheitliche
 Maßstäbe  für  die  Anforderungen  an  die  personelle  Ausstattung  entwickelt  wer-
 den.  Aufgrund  der  unterschiedlichen  Ressortverantwortung  und  Trägerschaften
 für  Gerichte,  Betreuungsbehörden  und  Betreuungsvereine  ist  eine  gute  Zusam-
 menarbeit  zur  Kompensation  bestehender  Strukturdefizite  wichtig.  Dabei  soll-
 ten  die  Träger  der  Betreuungsbehörden,  die  Sozialministerien  der  Länder  und
 die  Justizressorts  ihre  begonnene  Zusammenarbeit  intensivieren  und  weiter
 strukturell  vernetzen.  Bestehende  Modellprojekte  der  Länder  sollten  fortgesetzt
 und ausgebaut werden.

 Die  Bund-Länder-Arbeitgruppe  zur  Beobachtung  der  Kostenentwicklung  weist
 ebenfalls  darauf  hin,  dass  die  Zuständigkeiten  für  die  Ausstattung  der  beteilig-
 ten  Behörden  und  die  Organisation  der  Arbeitsabläufe  auf  unterschiedliche  Trä-
 ger  und  Ressorts  verteilt  ist.  Somit  führt  eine  Betreuungsvermeidung  auf  kom-
 munaler  Ebene  nicht  unmittelbar  zu  einem  Einspareffekt  an  derselben  Stelle.
 Die  Arbeitsgruppe  regt  in  ihrem  Bericht  daher  an,  die  bestehenden  Strukturen
 im  Betreuungsrecht  einer  erneuten  Prüfung  zu  unterziehen.  Diese  Prüfung  ist
 auch  Gegenstand  der  Arbeit  der  interdisziplinären  Arbeitsgruppe  zum  Be-
 treuungsrecht.  Zu  dem  Stand  der  Beratungen  wird  auf  die  Antworten  zu  den
 Fragen  22,  29,  30,  31,  32  und  50  verwiesen.  Die  interdisziplinäre  Arbeitsgruppe
 wird  in  einer  der  nächsten  Sitzungen  auch  erörtern,  welche  konkrete  Umset-
 zung  die  Empfehlungen  der  Bund-Länder-Arbeitgruppe  zur  Beobachtung  der
 Kostenentwicklung im Betreuungsrecht in den Ländern erfahren haben.

 35.  Trägt  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  das  heutige  Vergütungssystem
 auf  Grund  des  Prinzips  der  Mischkalkulation  dazu  bei,  dass  viele  Berufs-
 betreuerinnen  und  -betreuer  trotz  eines  finanziellen  Anreizes  und  entge-
 gen  der  eigentlichen  Intention  des  Gesetzgebers  zu  wenige  Betreuungen
 an Ehrenamtliche abgeben?

 Wenn  ja,  warum,  und  welche  Konsequenzen  wird  die  Bundesregierung
 daraus ziehen?

 Wenn nein, warum nicht?

 Wenn  ein  Berufsbetreuer  feststellt,  dass  die  Betreuung  auch  von  ehrenamt-
 lichen  Betreuern  geführt  werden  kann,  hat  er  dies  dem  Gericht  mitzuteilen
 (§  1897  Absatz  6  Satz  2  BGB).  Die  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  zur  Beobach-
 tung  der  Kostenentwicklung  im  Betreuungsrecht  hat  im  Jahr  2008  einige  Prak-
 tiker  befragt,  um  Aufschluss  über  das  Zusammenwirken  verschiedener  Fakto-
 ren  des  Betreuungssystems  zu  erhalten.  Die  Befragten  gingen  davon  aus,  dass
 die  Pauschalierung  die  Bereitschaft  der  Berufsbetreuer,  leichtere  Betreuungen
 an  ehrenamtliche  Betreuer  abzugeben,  senkt.  Nach  Auffassung  der  Arbeits-
 gruppe  ist  der  hierdurch  gegebene  Konzentrationseffekt  jedoch  im  Verhältnis
 zu  den  anderen  Ursachen  für  die  Entwicklung  hin  zu  mehr  Berufsbetreuung  nur
 von untergeordneter Bedeutung.
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Die  Arbeitsgruppe  hat  in  ihrem  Bericht  unter  anderem  die  folgenden  Ursachen
 für die Zunahme von Berufsbetreuungen benannt:

 –  Die  steigende  Zahl  sehr  alter  Menschen  und  die  Zunahme  der  Vereinzelung
 gerade  im  hohen  Alter  führen  zu  einem  überproportional  hohen  Betreuungs-
 bedarf,  der  nicht  mehr  vollständig  aus  der  Familie  gedeckt  werden  kann.
 Hier  kommt  nur  der  Einsatz  eines  familienfremden  ehrenamtlichen  oder
 eines berufsmäßigen Betreuers in Betracht.

 –  Ein  verstärkter  Einsatz  von  Vorsorgebevollmächtigten  wird  beobachtet.  Da
 die  Vorsorgebevollmächtigten  in  der  Regel  aus  dem  familiären  oder  sonsti-
 gen  nahen  Umfeld  des  Betroffenen  stammen,  tragen  sie  zu  einer  Reduzie-
 rung der ehrenamtlichen Betreuungen bei.

 –  Die  Regelungsdichte  allgemein  und  insbesondere  die  Komplexität  der  Rege-
 lungen  im  Bereich  der  Sozialleistungen  führen  für  die  betroffenen  Menschen
 zur  Überforderung  bei  der  Regelung  ihrer  alltäglichen  Angelegenheiten.  Der
 gleichzeitige  Abbau  von  Beratung  und  Unterstützung  durch  die  Sozial-  und
 sonstigen  Verwaltungsbehörden  wird  in  vielen  Fällen  durch  die  Bestellung
 eines  Berufsbetreuers  kompensiert,  auf  den  der  Antragsaufwand  verlagert
 wird.

 –  Ein  effizienter  Umgang  mit  den  betreuungsrechtlichen  Ressourcen  scheitert
 zum  Teil  daran,  dass  die  Kooperation  von  Betreuungsbehörde  und  Gericht
 nicht oder nur in geringem Umfang stattfindet.

 36.  Inwiefern  sieht  die  Bundesregierung  in  der  Forderung  des  Deutschen  Ver-
 eins  für  öffentliche  und  private  Fürsorge,  das  Ehrenamt  in  der  rechtlichen
 Betreuung  gegenüber  anderen  ehrenamtlich  Tätigen  finanziell  gleichzu-
 stellen  und  ausdrücklich  in  den  Anwendungsbereich  des  Übungsleiterfrei-
 betrags  von  derzeit  2  100  Euro  nach  §  3  Nummer  26  des  Einkommen-
 steuergesetzes  (EStG)  aufzunehmen,  eine  Möglichkeit  zur  Stärkung  des
 Ehrenamtes  in  der  rechtlichen  Betreuung,  und  inwiefern  werden  solche
 Forderungen  in  der  Arbeit  der  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  und  der  inter-
 disziplinären Arbeitsgruppe im Bundesjustizministerium diskutiert?

 Durch  das  Jahressteuergesetz  2010  (BGBl.  I  S.  1768)  wurde  der  neue  §  3  Num-
 mer  26b  in  das  Einkommensteuergesetz  (EStG)  aufgenommen,  wonach  Ein-
 nahmen  ehrenamtlicher  Vormünder  im  Sinne  des  §  1773  ff.  BGB,  ehrenamt-
 licher  rechtlicher  Betreuer  im  Sinne  des  §  1896  ff.  BGB  oder  ehrenamtlicher
 Pfleger  im  Sinne  des  §  1909  ff.  BGB,  die  eine  Aufwandsentschädigung  nach
 §  1835a  BGB  erhalten,  steuerfrei  zu  belassen  sind,  soweit  diese  Einnahmen  zu-
 sammen  mit  den  steuerfreien  Einnahmen  im  Sinne  des  §  3  Nummer  26  EStG
 aus  ehrenamtlicher  Tätigkeit  als  Übungsleiter,  Ausbilder,  Erzieher,  Betreuer
 oder  vergleichbarer  nebenberuflicher  Betätigung  beziehungsweise  als  ehren-
 amtlicher  Künstler  oder  Pflegekraft  den  Übungsleiterfreibetrag  nach  §  3  Num-
 mer  26  EStG  in  Höhe  von  2  100  Euro  nicht  überschreiten.  Nach  dieser  Rege-
 lung  bleiben  Einnahmen  nach  §  1835a  BGB  künftig  bis  zur  Höhe  von  2  100
 Euro  –  statt  des  bisherigen  für  diese  Einnahmen  geltenden  Freibetrags  von
 bis  zu  500  Euro  nach  §  3  Nummer  26a  EStG  –  steuerfrei.  Das  Gesetz  wurde  am
 13.  Dezember  2010  verkündet.  Die  genannte  Regelung  ist  erstmals  ab  dem  Ver-
 anlagungszeitraum 2011 anzuwenden.

 Mit  dieser  Änderung  hat  der  Gesetzgeber  ein  klares  Signal  gesetzt,  das  ehren-
 amtliche  Engagement  zu  unterstützen.  Die  Änderung  greift  zugleich  eine  ent-
 sprechende  Empfehlung  der  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  zur  Beobachtung  der
 Kostenentwicklung  im  Betreuungsrecht  auf,  mit  der  die  ehrenamtliche  Betreu-
 ung  gestärkt  werden  soll.  Ehrenamtliche  Vormundschaften  und  ehrenamtliche
 rechtliche  Betreuungen,  die  Rechtsfürsorge  für  alte,  kranke  und  behinderte
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Menschen  bedeutet,  werden  somit  im  Vergleich  zu  anderen  in  §  3  Nummer  26
 EStG  genannten  ehrenamtlichen  Tätigkeiten  nicht  mehr  schlechter  gestellt.  Im
 Sinne  der  nationalen  Engagementstrategie  der  Bundesregierung  vom  6.  Okto-
 ber  2010  werden  damit  die  Rahmenbedingungen,  die  zu  einer  fortgesetzten
 Stärkung  des  bürgerschaftlichen  Engagements  sinnvoll  und  erforderlich  sind,
 wirkungsorientiert  weiterentwickelt.  Die  Erstreckung  der  Übungsleiterpau-
 schale  auf  ehrenamtliche  Betreuer  kann  damit  dazu  beitragen,  den  Anstieg  der
 rechtlichen  Betreuungen  durch  Berufsbetreuer  zu  begrenzen,  wenn  nunmehr
 aufgrund  der  Steuererleichterung  mehr  Menschen  bereit  sind,  das  Amt  auch  für
 mehr als eine Betreuung zu übernehmen.

 37.  Auf  welche  Art  und  Weise  kann  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  das
 Potenzial  ehrenamtlicher  Betreuung  besser  ausgeschöpft  werden,  und
 welche  konkreten  Maßnahmen  wird  die  Bundesregierung  zur  Förderung
 dieser Potenziale ergreifen?

 Um  die  Effizienz  der  betreuungsrechtlichen  Ressourcen  zu  sichern,  ist  es  not-
 wendig,  die  ehrenamtliche  Betreuung  durch  eine  Verbesserung  der  Rahmen-
 bedingungen  sowohl  im  Bereich  der  Familienbetreuer  als  auch  im  Bereich  der
 Fremdbetreuer  zu  stärken.  Hier  ist  es  wichtig,  das  bürgerschaftliche  Engage-
 ment  zu  beleben  und  alle  möglichen  Hilfen  für  die  Amtsinhaber  bereitzustellen.

 Die  Bundesregierung  hat  bereits  zahlreiche  Maßnahmen  zur  Förderung  des  Eh-
 renamts  und  insbesondere  zur  Verbesserung  der  Rahmenbedingung  für  ehren-
 amtliche  Betreuer  ergriffen.  Zu  nennen  ist  insbesondere  das  zum  1.  September
 2009  in  Kraft  getretene  Gesetz  zur  Änderung  des  Zugewinnausgleichs-  und
 Vormundschaftsrechts,  das  den  Verwaltungsaufwand  der  Betreuer  bei  der  Be-
 sorgung  von  Geldgeschäften  reduziert  hat.  Mit  dem  am  13.  Dezember  2010
 verkündeten  Jahressteuergesetz  2010  (BGBl.  I  S.  1768)  wird  eine  langjährige
 Forderung  zur  Stärkung  des  Betreuungsrechts  und  Entlastung  der  ehrenamtli-
 chen  Betreuer  umgesetzt.  Die  Steuerbefreiung  für  die  pauschalen  Aufwand-
 sentschädigungen  für  ehrenamtliche  Betreuer  wird  auf  2  100  Euro  angehoben
 und  damit  der  so  genannten  „Übungsleiterpauschale“  angepasst.  Zudem  tragen
 zahlreiche  Veranstaltungen  und  Aktionen,  wie  beispielsweise  der  vom  Bundes-
 ministerium  der  Justiz  im  Jahr  2009  durchgeführte  „Tag  der  Betreuung“  dazu
 bei,  das  öffentliche  Ansehen  der  ehrenamtlichen  Betreuer  zu  stärken  und  ihre
 Arbeit  angemessen  zu  würdigen.  Es  ist  beabsichtigt,  auch  im  Jahr  2011  einen
 Tag  zur  Würdigung  ehrenamtlichen  Engagements  vorzusehen.  Ferner  wurden
 auf  Landesebene  entsprechende  Fördermaßnahmen  ergriffen,  beispielsweise
 die  Einbeziehung  der  ehrenamtlichen  Betreuer  in  eine  Sammelhaftpflicht-  oder
 Unfallversicherung.

 Um  das  Potential  ehrenamtlicher  Betreuer  in  Zukunft  noch  besser  auszuschöp-
 fen,  ist  es  wichtig,  diesen  Weg  konsequent  weiter  zu  gehen.  Die  Bund-Länder-
 Arbeitsgruppe  zur  Beobachtung  der  Kostenentwicklung  hat  wichtige  Hand-
 lungsempfehlungen  hierzu  aufgezeigt.  Vorgeschlagen  wurden  insbesondere
 eine  nachhaltige  Öffentlichkeitsarbeit  sowie  eine  Verbesserung  bestehender  Be-
 ratungs-  und  Unterstützungsangebote  und  die  gezielte  Förderung  der  Anwer-
 bung  neuer  Ehrenamtlicher.  Hierbei  kommt  vor  allem  den  kommunalen  Betreu-
 ungsbehörden  sowie  den  Betreuungsvereinen  eine  wichtige  Funktion  zu.  Da
 der  Anteil  der  ehrenamtlichen  Betreuer  ohne  vorherige  persönliche  Beziehung
 zum  Betreuten  bisher  gering  ist,  ist  vor  allem  in  diesem  Bereich  noch  Potential
 für  die  Anwerbung  weiterer  ehrenamtlicher  Betreuer  zu  erkennen.  Für  die
 Gewinnung  von  ehrenamtlichen  „Fremdbetreuern“  kommt  den  Betreuungs-
 vereinen  eine  besondere  Bedeutung  zu.  Für  familienfremde  Betreuer  ist  der
 Rückhalt  im  Verein  eine  wesentliche  Grundlage  für  die  Entfaltung  ihres  bürger-
 schaftlichen  Engagements.  Da  die  Betreuungsvereine  für  die  Gewinnung  und
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Anleitung  von  ehrenamtlichen  Betreuer  und  Vorsorgebevollmächtigten  unver-
 zichtbar  sind,  ist  es  wichtig,  dass  sich  die  Landesjustizverwaltungen  bei  den  mit
 der  Förderung  befassten  Sozialressorts  sowie  den  Vereinsträgern  dringend  für
 eine  Verbesserung  der  finanziellen  Förderung  der  Betreuungsvereine  aus  Lan-
 des-  und  sonstigen  Mitteln  einsetzen.  Weiterhin  ist  es  wichtig,  das  ehrenamt-
 liche  Engagement  durch  eine  breite  Anerkennung  in  der  Öffentlichkeit  zu  stär-
 ken,  wobei  die  Anerkennung  dem  einzelnen  ehrenamtlichen  Betreuer,  aber
 ebenso  auch  den  Betreuungsvereinen  entgegengebracht  werden  muss.  Ver-
 schiedene  Modellprojekte  auf  Ländereben  liefern  darüber  hinaus  wertvolle
 Anhaltspunkte  für  eine  bessere  Ausschöpfung  des  Potentials  ehrenamtlicher
 Betreuungen.

 Die  Bundesregierung  wird  im  Rahmen  ihrer  Engagementstrategie  darauf  hin-
 wirken,  dass  durch  Information  von  Netzwerken  geeignete  ehrenamtliche
 Fremdbetreuer  geworben  werden.  Es  wäre  eine  erhebliche  Erleichterung,  wenn
 Netzwerke  zur  Verfügung  stünden,  die  dem  Arbeits-  und  Lebensumfeld  des  zu
 Betreuenden  nahe  stehen  und  in  denen  Personen  sensibilisiert  und  bereit  sind,
 sich  für  die  Aufgabe  eines  ehrenamtlichen  Betreuers  zur  Verfügung  zu  stellen.
 Zu  denken  wäre  hier  zum  Beispiel  an  Zusammenschlüsse  ehemaliger  Angehö-
 riger  derselben  Berufsgruppe  oder  desselben  Arbeitgebers,  bürgerschaftliche
 Organisationen,  Verbände,  Vereine  et  cetera.  Durch  entsprechende  Information
 und  Sensibilisierung  könnte  so  ein  „Pool“  von  potentiellen  geeigneten  ehren-
 amtlichen  Betreuern  gewonnen  werden,  die  dem  zu  Betreuenden  insoweit  nahe
 stehen  und  auf  die  im  Betreuungsfall  schnell  und  unkompliziert  zurückgegrif-
 fen werden kann.

 38.  Sind  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  Vorsorgevollmachten  eine  Alter-
 native für ehrenamtliche oder für gesetzliche Betreuungen?

 Falls ja, warum, und welche Konsequenzen zieht sie daraus?

 Falls nein, warum nicht?

 Die  Bestellung  eines  Betreuers  ist  nicht  erforderlich,  soweit  die  Angelegenhei-
 ten  des  Volljährigen  durch  einen  Bevollmächtigten  ebenso  gut  wie  durch  einen
 Betreuer  besorgt  werden  können  (§  1896  Absatz  2  Satz  2  BGB).  Mit  dieser  Re-
 gelung  hat  der  Gesetzgeber  die  vorrangige  Möglichkeit  berücksichtigt,  dass  je-
 mand  für  den  Fall  der  eigenen  krankheitsbedingten  Verhinderung  eine  andere
 Person  mit  der  Wahrnehmung  seiner  Geschäfte  bevollmächtigt  und  klargestellt,
 dass  dies  die  Bestellung  eines  Betreuers  überflüssig  machen  kann.  Da  die
 Vorsorgevollmacht  dem  Bevollmächtigten  umfangreiche  Befugnisse  einräumt,
 ist  sie  nur  dann  ratsam,  wenn  man  im  Verwandten-  oder  Bekanntenkreis  einen
 oder  mehrere  Menschen  hat,  denen  man  vertraut,  und  die  zur  Übernahme  der
 Aufgabe  bereit  und  geeignet  sind.  In  solchen  Fällen  ermöglicht  eine  Vorsorge-
 vollmacht  ein  hohes  Maß  an  Selbstbestimmung.  Dies  gilt  zum  einen,  weil  der
 selbst  bestimmte  Bevollmächtigte  am  ehesten  die  Wünsche  des  Betroffenen
 kennt  und  die  Bevollmächtigung  zudem  mit  zusätzlichen  Anweisungen  zur  Re-
 gelung  der  Angelegenheiten  verbunden  werden  kann.  Zum  anderen  vermeidet
 der Betroffene ein gerichtliches Verfahren.

 Eine  Vorsorgevollmacht  kann  in  den  geschilderten  Fällen  ein  wertvolles  Instru-
 ment  zur  Wahrung  der  Selbstbestimmung  und  zur  Betreuungsvermeidung  sein.
 Ziel  ist  es  daher,  die  Vorsorgevollmacht  als  privatautonome  Regelung  weiter  zu
 fördern.  Mit  dem  Ersten  Betreuungsrechtsänderungsgesetz  wurde  klargestellt,
 dass  sich  eine  Vollmacht  auch  auf  Maßnahmen  der  Personensorge  im  engeren
 Sinne  erstrecken  kann.  Ein  weiterer  wichtiger  Schritt  zur  Stärkung  der  Vorsor-
 gevollmacht  war  das  Zweite  Betreuungsrechtsänderungsgesetz.  Die  Zahl  der
 Vorsorgevollmachten  in  Deutschland  steigt  kontinuierlich.  Es  sind  bereits  mehr
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als  1,1  Millionen  (notarielle)  Vollmachten  im  Vorsorgeregister  bei  der  Bundes-
 notarkammer  registriert;  die  Zahl  der  Nichtregistrierten  dürfte  weitaus  größer
 sein.  Die  Evaluation  des  Zweiten  Betreuungsrechtsänderungsgesetzes  durch
 das  Otto-Blume-Institut  für  Sozialforschung  und  Gesellschaftspolitik  e.  V.
 (ISG)  hat  ergeben,  dass  Bewohner  von  Altenpflegeheimen  inzwischen  zu  etwa
 30  Prozent  von  Vorsorgebevollmächtigten  vertreten  werden  (Köller/Engels,
 Rechtliche  Betreuung  in  Deutschland,  2009,  S.  222,  Abbildung  13-4).  Weiter-
 hin  werden  Patientenverfügungen  oft  mit  Vorsorgevollmachten  kombiniert.
 Nach  einer  Schätzung  der  Deutschen  Hospiz  Stiftung  aus  dem  Jahre  2005  ha-
 ben  bereits  8,6  Millionen  Menschen  eine  Patientenverfügung  verfasst.  In  vielen
 Fällen  wird  die  Patientenverfügung  mit  einer  Vorsorgevollmacht  verknüpft
 sein.  Mit  der  wachsenden  Zahl  der  Bevollmächtigten  wird  auch  die  Beratung
 und  Begleitung  durch  Betreuungsvereine  und  Betreuungsbehörden  immer
 wichtiger  werden.  Diesen  Umstand  hat  auch  die  Bund-Länder-Arbeitsgruppe
 zur  Beobachtung  der  Kostenentwicklung  im  Betreuungsrecht  betont  und  emp-
 fohlen,  dass  Betreuungsvereine  und  Betreuungsbehörden  ihre  Kapazität  für  die
 Aufklärung  über  Vorsorgevollmachten  und  die  Beratung  bei  Erteilung  einer
 Vorsorgevollmachten  beibehalten  und  weiter  ausbauen,  wo  dies  erforderlich  ist.
 Für  die  Stärkung  der  als  Vertreter  tätigen  Vorsorgebevollmächtigten  ist  es  drin-
 gend  erforderlich,  dass  sie  wie  ehrenamtliche  Betreuer  Unterstützung  durch
 geeignete  Anlaufstellen  bei  Behörden,  Vereinen  und  möglicherweise  auch  bei
 Gericht  finden.  Zudem  sollte  die  Verbreitung  der  Vorsorgevollmacht  durch  be-
 sondere  Aufklärungskampagnen  bei  Heimen,  Krankenhäusern  und  niedergelas-
 senen Ärzten weiter gefördert werden.

 Die  interdisziplinäre  Arbeitsgruppe  wird  in  einer  der  nächsten  Sitzungen  erör-
 tern,  welche  konkrete  Umsetzung  die  Empfehlungen  der  Bund-Länder-Ar-
 beitgruppe  zur  Beobachtung  der  Kostenentwicklung  im  Betreuungsrecht  in  den
 Ländern erfahren haben.

 39.  Wie  sollte  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  auf  die  steigenden  Anfor-
 derungen  an  Berufsbetreuerinnen  und  -betreuer  reagiert  werden,  und  wie
 verhält  sich  die  Bundesregierung  zu  dem  Vorschlag,  die  gesetzlichen  Zu-
 gangskriterien  über  die  in  §  1897  BGB  genannten  Kriterien  hinaus  zu
 konkretisieren,  etwa  bei  der  Berufszulassungsvoraussetzung  des  abge-
 schlossenen  Studiums,  um  auch  künftig  eine  zuverlässige  und  verant-
 wortliche  berufliche  rechtliche  Betreuung  bzw.  Assistenz  sicherzustellen?

 Entgegen  der  Auffassung  der  Fragesteller  sind  die  Anforderungen,  die  ein  kon-
 kreter  Einzelfall  an  einen  Berufsbetreuer  stellt,  nicht  einheitlich.  Er  muss  in  ers-
 ter  Linie  mit  dem  Betreuten  kommunizieren  können,  um  dessen  Wünsche  zu
 ermitteln.  Eine  gesetzliche  Regelung  zur  Einführung  von  Mindestqualifikatio-
 nen  ist  daher  weder  erforderlich  noch  sinnvoll.  Das  in  §  1897  Absatz  1  BGB
 normierte  Kriterium  der  Eignung  reicht  als  gesetzliche  Regelung  aus.  Die  Eig-
 nung  eines  Betreuers  hat  sich  nach  den  im  jeweiligen  Einzelfall  erforderlichen
 Qualifikationen  zu  richten,  die  nur  jeweils  konkret  vom  Richter  bewertet  wer-
 den  können.  Damit  wird  ermöglicht,  dass  der  Betreute  den  für  ihn  geeigneten
 Betreuer  erhält.  Dabei  finden  formale  Qualifikationen  ebenso  Berücksichtigung
 wie  andere  Eigenschaften,  beispielsweise  das  persönliche  Engagement  oder  be-
 sondere Fähigkeiten im Umgang mit Menschen.

 Die  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  „Betreuungsrecht“  hat  sich  2003  mit  der  ge-
 nannten  Fragestellung  befasst.  Ihre  Überlegungen  hat  sie  im  Juni  2003  in  einem
 Abschlussbericht  zusammengefasst,  welcher  der  Frühjahrskonferenz  der  Justiz-
 ministerinnen  und  Justizminister  der  Länder  vorgelegt  wurde.  Die  dort  genann-
 ten  Argumente  gegen  die  Einführung  gesetzlicher  Mindestqualifikationen  sind
 nach  wie  vor  aktuell  und  überzeugend:  Die  Einführung  einer  gesetzlichen  Min-
 destqualifikation  von  Berufsbetreuern  wäre  mit  der  Grundkonzeption  des
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Betreuungsrechts,  wonach  die  Berufsbetreuung  gegenüber  der  ehrenamtlichen
 Betreuung  subsidiär  ist  (§  1897  Absatz  6  BGB),  nicht  vereinbar.  Danach  sind
 Betreuungen  grundsätzlich  von  einem  ehrenamtlichen  Betreuer  unentgeltlich
 zu  führen.  Trotz  Zunahme  des  Anteils  der  beruflichen  Betreuung  wird  daher  die
 Mehrzahl  der  Betreuungen  in  der  Rechtswirklichkeit  von  ehrenamtlichen  Be-
 treuern  geführt.  Der  Gesetzgeber  geht  dabei  davon  aus,  dass  eine  ehrenamtlich
 tätige  Person  ohne  formelle  Qualifikation  grundsätzlich  in  der  Lage  ist,  eine
 Betreuung  zu  führen,  d.  h.  die  Angelegenheiten  eines  anderen  zu  besorgen.
 Demgegenüber  bestünde  im  Falle  der  Einführung  gesetzlicher  Zugangskrite-
 rien  die  Gefahr,  dass  die  nach  dem  Gesetz  vorrangige  ehrenamtliche  Betreuung
 als  „zweitklassig“  angesehen  würde.  In  diesem  Zusammenhang  ist  auch  zu  be-
 rücksichtigen,  dass  es  eine  nicht  unbeträchtliche  Anzahl  von  Betreuungen  gibt,
 die  nicht  mit  so  hohen  Anforderungen  verbunden  sind,  dass  sie  eine  womöglich
 akademische  Berufsausbildung  erfordern  würden,  die  aber  dennoch  von  Be-
 rufsbetreuern  geführt  werden,  weil  ein  geeigneter  ehrenamtlicher  Betreuer
 nicht verfügbar ist.

 Vor  diesem  Hintergrund  erscheint  es  anstelle  einer  gesetzlichen  Regelung  vor-
 zugswürdig,  die  Diskussion  über  Qualitätsanforderungen  auf  der  Ebene  der  Be-
 rufsverbände  weiter  zu  führen.  Beispielsweise  bieten  Berufsverbände  spezielle
 Qualifizierungsmaßnahmen  an  und  können  damit  weitaus  flexibler  auf  die  An-
 forderungen  der  betreuungsrechtlichen  Praxis  reagieren,  als  dies  der  Gesetzge-
 ber  durch  die  Einführung  abstrakter  Zugangskriterien  könnte.  Auch  ist  davon
 auszugehen,  dass  sich  im  Falle  einer  tatsächlich  verbesserten  Eignung  beson-
 ders  qualifizierter  Berufsbetreuer  diese  in  der  Praxis  durchsetzen  werden,  in-
 dem  sie  entsprechend  häufiger  von  der  Betreuungsbehörde  vorgeschlagen  be-
 ziehungsweise vom Betreuungsgericht bestellt werden.

 40.  Wie  könnte  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  die  Qualität  der  Betreu-
 ung  verbessert  werden,  und  inwiefern  wird  die  Bundesregierung  die  Er-
 kenntnis  des  Otto-Blume-Instituts  für  Sozialforschung  und  Gesellschafts-
 politik  e.  V.  (ISG)  aus  dem  Jahr  2009  aufgreifen,  wonach  die  Qualität  der
 Betreuung  nur  dann  umfassend  untersucht  werden  kann,  wenn  eine  ge-
 sonderte,  qualitativ  ausgerichtete  Untersuchung  erfolgt,  in  der  a)  ein  Kon-
 zept  von  „Betreuungsqualität“  entwickelt  wird,  aus  dem  b)  Indikatoren
 zur  Bemessung  von  Qualität  systematisch  abgeleitet  werden,  die  dann  c)
 in Fallstudien empirisch überprüft und validiert werden?

 Das  Bundesministerium  der  Justiz  hatte  die  rechtstatsächliche  Untersuchung
 mit  dem  Titel  „Qualität,  Aufgabenverteilung  und  Verfahrensaufwand  bei  recht-
 licher  Betreuung“  (2003)  sowie  die  Evaluation  des  Zweiten  Betreuungsrechts-
 änderungsgesetzes  mit  dem  Titel  „Rechtliche  Betreuung  in  Deutschland“
 (2009)  des  Otto-Blume-Instituts  für  Sozialforschung  und  Gesellschaftspolitik
 e.  V.  (ISG)  in  Auftrag  geben.  Zudem  ist  auf  die  Arbeiten  der  Bund-Länder-Ar-
 beitsgruppe  zur  Beobachtung  der  Kostenentwicklung  im  Betreuungsrecht  hin-
 zuweisen,  die  im  Mai  2009  ihre  Ergebnisse  und  Handlungsempfehlungen  der
 Frühjahrskonferenz  der  Justizministerinnen  und  Justizminister  der  Länder  am
 24.  und  25.  Juni  2009  zur  Kenntnisnahme  vorgelegt  hat.  Die  Arbeiten  dieser
 Arbeitsgruppe  verwerteten  die  Ergebnisse  der  vorgenannten  ISG  Evaluation
 aus  dem  Jahr  2009  und  mehrere  Praktikerbefragungen  zu  aus  deren  Sicht  beste-
 henden  Verbesserungsmöglichkeiten.  Zur  Qualitätssicherung  im  Betreuungs-
 verfahren  empfiehlt  die  Arbeitsgruppe  unter  anderem  eine  bessere  Einbezie-
 hung  der  Erkenntnisse  der  Betreuungsbehörden  und  eine  bessere  Vernetzung
 aller  Akteure.  Der  Stand  der  Umsetzung  dieser  Empfehlungen  ist  auch  Gegen-
 stand  der  derzeit  tagenden  interdisziplinären  Arbeitsgruppe  (vergleiche  die  Fra-
 gen 4, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32 und 50).
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Im  Hinblick  auf  eine  etwaige  rechtstatsächliche  Untersuchung  zur  Funktion  der
 Betreuungsbehörde wird ergänzend auf die Antwort zu Frage 3 verwiesen.

 41.  Wie  könnte  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  ein  Vergütungsbemes-
 sungssystem  ausgestaltet  werden,  das  eine  stärkere  Spezialisierung  beruf-
 licher  Betreuerinnen  und  Betreuer  auf  bestimmte  Beeinträchtigungsarten
 ermöglicht,  und  inwiefern  werden  solche  Überlegungen  auch  in  der  inter-
 disziplinären Arbeitsgruppe im Bundesjustizministerium diskutiert?

 Die  berufliche  Qualifikation  eines  Betreuers  findet  im  Rahmen  des  geltenden
 Vormünder-  und  Betreuervergütungsgesetzes  (VBVG)  Berücksichtigung.  Ge-
 mäß  §  4  VBVG  erhöht  sich  der  zu  errechnende  Stundensatz,  sofern  der  Be-
 treuer  über  besondere  Kenntnisse  verfügt,  die  für  die  Betreuung  nutzbar  sind.
 Überlegungen,  dieses  Vergütungssystem  im  Bezug  auf  den  Grad  der  berufli-
 chen  Spezialisierung  weiter  auszudifferenzieren,  bestehen  nicht.  Zum  einen
 würde  dies  dem  Ziel  der  Pauschalierung  zuwiderlaufen,  die  Abrechnung  zu  er-
 leichtern.  Zum  anderen  wird  ein  Anreiz  zur  Spezialisierung  bereits  durch  das
 gesetzliche  Auswahlkriterium  der  Eignung  gesetzt.  Ein  Betreuer,  der  aufgrund
 seiner  Spezialisierung  auf  bestimmte  Beeinträchtigungsarten  besser  zur  Über-
 nahme  einer  Betreuung  geeignet  ist,  wird  in  der  Regel  häufiger  von  der  Betreu-
 ungsbehörde  vorgeschlagen  und  vom  Betreuungsgericht  bestellt  werden.  Auf
 die Antwort zu Frage 39 wird insoweit verwiesen.

 42.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  Tatsache,  dass  trotz  der  im  Vergü-
 tungsbemessungssystem  vorgesehenen  Abstufung  (nach  Vorliegen  der
 Mittellosigkeit,  Wohnsituation,  des  Zeitpunkts  der  Bestellung  und  der
 Qualifikation  der  Betreuer)  der  tatsächliche  Zeitaufwand  für  eine  Betreu-
 ung  erheblich  über  dem  pauschalierten  Zeitbudget  liegen  kann  und  inso-
 weit  kaum  über  die  Mischkalkulation  auszugleichen  ist,  und  inwiefern
 gedenkt  die  Bundesregierung  eine  umfassendere  Forschung  mit  dem  Ziel
 zu  veranlassen,  fundierte  Kriterien  zur  Bildung  einer  ausdifferenzierten
 Typologie von Fallschwierigkeiten zu erarbeiten?

 Es  ist  Kennzeichen  jeder  Pauschalierung,  dass  die  Vergütung  im  Einzelfall
 nicht  den  tatsächlich  erbrachten  Zeitaufwand  widerspiegelt.  Im  Interesse  einer
 Verfahrensvereinfachung  und  Entbürokratisierung  wurde  dies  vom  Gesetzge-
 ber  in  Kauf  genommen.  Aus  Sicht  des  beruflichen  Betreuers  kann  sich  die  Pau-
 schalierung  im  Einzelfall  als  nachteilig  erweisen,  soweit  der  tatsächliche  Auf-
 wand  zuweilen  den  pauschalierten  Stundenansatz  überschreitet.  Umgekehrt
 wird  der  berufliche  Betreuer  auch  Fälle  haben,  in  denen  der  tatsächliche  Auf-
 wand  im  Einzelfall  niedriger  ist  als  der  pauschalierte  Stundenansatz.  In  diesen
 Fällen  erhält  der  Betreuer  für  seinen  tatsächlichen  Aufwand  eine  vergleichs-
 weise  hohe  Vergütung,  für  die  der  Betreute,  sofern  er  nicht  mittellos  ist,  auf-
 kommen muss.

 Das  jetzige  Vergütungssystem  ist  darauf  angelegt,  diese  Unterschiede  im  Ein-
 zelfall  in  der  Gesamtschau  auszugleichen  und  eine  insgesamt  angemessene
 Vergütung  zu  sichern.  Zu  diesem  Zweck  wurde  im  Vorfeld  der  gesetzlichen
 Neuregelung  eine  breit  angelegte  Untersuchung  zum  Zeitaufwand  und  zur  Häu-
 figkeitsverteilung  der  Stundenspannen  durchgeführt.  Daraus  wurden  Mittel-
 werte  errechnet,  die  im  Ergebnis  –  nach  weiteren  Überprüfungen  –  zur  Grund-
 lage  der  gesetzlichen  Pauschalierung  gemacht  wurden.  Dabei  wurde  insbeson-
 dere  die  Auskömmlichkeit  als  wesentliches  Kriterium  beachtet  (vergleiche
 Bundestagsdrucksache  15/2494,  S.  32  ff.).  Dass  das  Ziel  der  Angemessenheit
 und  Auskömmlichkeit  der  Vergütung  erreicht  wurde,  belegt  auch  die  vom
 Bundesverband  der  Berufsbetreuer/innen  2007  durchgeführte  Mitgliederbefra-
 gung.  Demnach  hat  sich  bei  den  Mitgliedern  des  Verbands  eine  durchschnittli-
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che  Gewinnsteigerung  von  5,6  Prozent  für  das  Jahr  2006  im  Verhältnis  zu  2004
 ergeben.  Aus  dem  2009  veröffentlichten  Endbericht  der  Evaluation  des  Zwei-
 ten  Betreuungsrechtsänderungsgesetzes  mit  dem  Titel  „Rechtliche  Betreuung
 in  Deutschland“  des  Otto-Blume-Instituts  für  Sozialforschung  und  Gesell-
 schaftspolitik  e.  V.  geht  zudem  hervor,  dass  die  Kosten  pro  von  der  Staatskasse
 zu  vergütender  Betreuung  2006  im  Verhältnis  2004  bundesweit  um  durch-
 schnittlich  8,6  Prozent  gestiegen  sind.  Die  von  den  Fragestellern  zugrunde  ge-
 legte  Prämisse,  wonach  eine  im  Einzelfall  geringere  Pauschalvergütung  über
 die  Mischkalkulation  nicht  ausgeglichen  wird,  kann  demnach  nicht  geteilt  wer-
 den.

 43.  Wann,  und  auf  welche  Art  und  Weise  wird  die  Bundesregierung  sicher-
 stellen,  dass  Mehrwertsteuererhöhungen  nicht  mehr  zu  Lasten  der  Real-
 vergütung von Berufsbetreuerinnen und -betreuern gehen?

 Die  Einführung  einer  Pauschalvergütung  diente  insbesondere  der  vereinfachten
 Abrechnung  der  Betreuervergütung.  Zu  diesem  Zweck  wurde  auch  die  gesetz-
 liche  Umsatzsteuer  in  die  Pauschale  einbezogen.  Eine  Verwaltungsvereinfa-
 chung  kann  nur  erreicht  werden,  wenn  nicht  jede  (steuer-)gesetzliche  Änderung
 zugleich  die  Abrechnungsgrundlage  verändert.  Aus  diesem  Grund  erscheint
 eine Entkoppelung von Stundensatz und Umsatzsteuer nicht sinnvoll.

 Ergänzend  wird  darauf  hingewiesen,  dass  die  Neuregelung  der  Vergütung  –  auch
 unter  Berücksichtigung  der  zum  1.  Januar  2007  erhöhten  Umsatzsteuer  –  zu
 einem  realen  Einkommenszuwachs  bei  den  Berufsbetreuern  geführt  hat.  Inso-
 weit  wird  auf  die  Antwort  zu  Frage  42  verwiesen.  Ferner  ist  zu  berücksichtigen,
 dass  aufgrund  der  seit  Juni  2010  geänderten  Rechtsprechung  des  Bundesfinanz-
 hofs  die  Betreuertätigkeit  steuerrechtlich  eine  sonstige  selbständige  Tätigkeit
 im  Sinne  von  §  18  Absatz  1  Nummer  3  EStG  darstellt  und  damit  nicht  mehr
 gewerbesteuerpflichtig  ist  (Bundesfinanzhof,  Urteil  vom  15.  Juni  2010  –  VIII  R
 10/09;  Bundesfinanzhof,  Urteil  vom  15.  Juni  2010  –  VIII  R  14/09).  Insoweit
 entfällt  auch  die  Pflicht  zur  Mitgliedschaft  in  der  Industrie-  und  Handelskam-
 mer.

 44.  Wie  könnte  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  eine  dynamische  Anpas-
 sung  des  Vergütungssystems  für  Berufsbetreuerinnen  und  -betreuer  aus-
 gestaltet werden, so dass die Realvergütung zumindest konstant bleibt?

 Eine  Anpassung  der  Betreuervergütung  ist  derzeit  nicht  angezeigt.  Es  wird  auf
 die  Antwort  zu  Frage  43  verwiesen.  Eine  Dynamisierung  des  Vergütungssys-
 tems  wäre  im  Übrigen  systemfremd  und  würde  dem  Vereinfachungszweck  der
 Pauschalvergütung  zuwider  laufen.  Auch  in  anderen  Bereichen,  in  denen  eine
 gesetzliche  Vergütung  vorgesehen  ist,  etwa  bei  der  Rechtsanwaltsvergütung,  ist
 die Vergütungshöhe nicht dynamisiert.

 45.  Anhand  welcher  Kriterien  bewertet  die  Bundesregierung  die  Fragestel-
 lung  der  Auskömmlichkeit  der  Vergütung  bei  Berufsbetreuerinnen  und
 - betreuern?

 46.  Hält  die  Bundesregierung  auf  der  Grundlage  der  aussagekräftigen  und  be-
 lastbaren  Endergebnisse  des  Abschlussberichts  der  Rechtstatsachenfor-
 schung  zur  Evaluation  des  Zweiten  Betreuungsrechtsänderungsgesetzes
 (Bundestagsdrucksache  16/6872)  die  Vergütung  von  Berufsbetreuerinnen
 und  -betreuern  für  auskömmlich  –  auch  unter  Berücksichtigung  der  allge-
 meinen  Preisentwicklung,  der  Gewerbesteuerpflicht,  der  Beitragspflicht
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zur  Industrie-  und  Handelskammer  sowie  der  Umsatzsteuererhöhung  seit
 1. Januar 2007?

 Falls ja, warum?

 Falls  nein,  warum  nicht,  und  welche  konkreten  Maßnahmen  gedenkt  die
 Bundesregierung  zu  ergreifen,  um  für  eine  angemessene  Vergütung  zu
 sorgen?

 Die  Fragen  45  und  46  werden  wegen  ihres  Sachzusammenhangs  gemeinsam
 beantwortet.

 Wie  bereits  in  der  Antwort  zu  Frage  42  dargelegt,  lag  der  Bemessung  der  Pau-
 schalvergütung  eine  breit  angelegte  Untersuchung  zum  Zeitaufwand  und  zur
 Häufigkeitsverteilung  der  Stundenspannen  zugrunde.  Die  Auskömmlichkeit
 der  Vergütung  wurde  dabei  besonders  berücksichtigt.  Die  Neuregelung  der  Ver-
 gütung  hat  –  auch  unter  Berücksichtigung  der  zum  1.  Januar  2007  erhöhten
 Umsatzsteuer  –  zu  einem  realen  Einkommenszuwachs  bei  den  Berufsbetreuern
 geführt.  Ergänzend  wird  darauf  hingewiesen,  dass  aufgrund  der  seit  Juni  2010
 geänderten  Rechtsprechung  des  Bundesfinanzhofs  die  Betreuertätigkeit  steuer-
 rechtlich  eine  sonstige  selbständige  Tätigkeit  im  Sinne  von  §  18  Absatz  1  Num-
 mer  3  EStG  darstellt  und  damit  nicht  mehr  gewerbesteuerpflichtig  ist  (Bundes-
 finanzhof,  Urteil  vom  15.  Juni  2010  –  VIII  R  10/09;  Bundesfinanzhof,  Urteil
 vom  15.  Juni  2010  –  VIII  R  14/09).  Damit  entfällt  auch  die  Pflicht  zur  Mit-
 gliedschaft  in  der  Industrie-  und  Handelskammer.  Es  wird  auf  die  Antworten  zu
 den Fragen 42 und 43 verwiesen.

 47.  Welche  qualitativen  Voraussetzungen  müssen  nach  Ansicht  der  Bundes-
 regierung  gegeben  sein,  um  als  Leistungserbringer  einer  „erforderlichen
 Beratung  und  Unterstützung“  (sogenannte  Budgetassistenz)  zum  Persön-
 lichen  Budget  nach  §  17  Absatz  3  SGB  IX  in  Frage  zu  kommen,  und  wie
 sollten diese Assistenzleistungen vergütet werden?

 Das  Persönliche  Budget  ist  eine  alternative  Leistungsform  zur  Teilhabe  und  Re-
 habilitation  durch  Geldbeträge  und  ersatzweise  auch  Gutscheine.  Es  ermöglicht
 Menschen  mit  Behinderungen,  selbst  zu  entscheiden,  wann,  wo,  wie  und  von
 wem  sie  Teilhabeleistungen  in  Anspruch  nehmen,  um  ihren  individuellen  Hilfe-
 bedarf  optimal  abzudecken.  So  bringt  das  Persönliche  Budget  mehr  Selbstbe-
 stimmung  und  Selbständigkeit  für  behinderte  Menschen.  Das  Persönliche  Bud-
 get  ist  eine  besondere  Ausprägung  des  im  SGB  IX  verankerten  Wunsch-  und
 Wahlrechts  für  behinderte  Menschen.  Im  Rahmen  dieses  besonderen  Wunsch-
 und  Wahlrechts  können  behinderte  Menschen  auch  selbst  entscheiden,  wer,
 unter  welchen  Voraussetzungen  und  zu  welcher  Vergütung  Budgetberatung  und
 - unterstützung  nach  Bewilligung  eines  Persönlichen  Budgets  erbringen  kann.
 Diese  Leistungen  sind,  wenn  hierfür  ein  Bedarf  nachgewiesen  wird,  Bestand-
 teile  eines  Persönlichen  Budgets.  Dabei  sollen  sich  der  behinderte  Mensch  und
 der  Leistungsträger  im  Rahmen  des  Abschlusses  der  Zielvereinbarung  auf
 Qualitätsstandards  für  Budgetberatung  und  -unterstützung  einigen.  Die  Bun-
 desarbeitsgemeinschaft  für  Rehabilitation  hat  in  ihren  Handlungsempfehlungen
 „Trägerübergreifende  Aspekte  bei  der  Ausführung  von  Leistungen  durch  ein
 Persönliches  Budget“  vom  1.  April  2009  empfohlen,  Aussagen  in  die  Zielver-
 einbarung  aufzunehmen,  die  sich  mit  dem  Bedarf  an  Beratung  und  Unter-
 stützung  befassen.  Es  ist  jedoch  mit  dem  Sinn  und  Zweck  des  Persönlichen
 Budgets  nicht  vereinbar,  dass  bestimmte  qualitative  Voraussetzungen  für  Bud-
 getberatung und -unterstützung vorgegeben werden.

 Nach  §  17  Absatz  3  Satz  2  SGB  IX  werden  Persönliche  Budgets  auf  der  Grund-
 lage  der  nach  §  10  Absatz  1  SGB  IX  getroffenen  Feststellungen  so  bemessen,
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dass  der  individuell  festgestellte  Bedarf  gedeckt  wird  und  die  erforderliche  Be-
 ratung und Unterstützung erfolgen kann.

 Budgetberatung  vor  Abschluss  der  Zielvereinbarung  und  Erlass  des  Bescheides
 zum  Persönlichen  Budget  werden  als  Bestandteil  der  allgemeinen  Beratung
 über  den  Leistungsanspruch  von  den  Leistungsträgern,  Gemeinsamen  Service-
 stellen  und  den  Behindertenverbänden  erbracht.  Nach  den  §§  14  und  15  SGB  I
 sind  die  Leistungsträger  (Krankenkasse,  Pflegekasse,  Rentenversicherungsträ-
 ger,  Unfallversicherungsträger,  Träger  der  Alterssicherung  der  Landwirte,  Trä-
 ger  der  Kriegsopferversorgung/-fürsorge,  Jugendhilfeträger,  Träger  der  Sozial-
 hilfe,  Integrationsamt  sowie  Bundesagentur  für  Arbeit)  zur  Beratung  und  Aus-
 kunft  verpflichtet;  entsprechende  Auskunfts-  und  Beratungsstellen  sind  von
 den  Leistungsträgern  eingerichtet.  Wenn  über  den  Leistungsanspruch  entschie-
 den  ist  und  Leistungen  erbracht  werden,  umfasst  die  Beratung  durch  den  Träger
 der  Sozialhilfe  nach  §  11  Absatz  2  Satz  4  SGB  XII  auch  die  gebotene  Budget-
 beratung.  In  §  22  Absatz  1  Nummer  2  SGB  IX  ist  geregelt,  dass  die  Gemeinsa-
 men  Servicestellen  bei  der  Inanspruchnahme  von  Leistungen  zur  Teilhabe  bei
 der  Inanspruchnahme  eines  Persönlichen  Budgets  helfen.  Eine  zusätzliche  Fi-
 nanzierung  von  Budgetberatung  vor  Antragstellung  kommt  grundsätzlich  nicht
 in Betracht.

 Budgetunterstützung  umfasst  jedweden  Verwaltungs-  und  Regiebedarf  bei  der
 Erbringung  und  Ausführung  von  Persönlichen  Budgets  nach  Erlass  des  Verwal-
 tungsaktes.  Im  Rahmen  der  Budgetkonferenz  wird  bei  der  Bedarfsermittlung
 auch  die  erforderliche  Budgetunterstützung  durch  Dritte  bei  der  Verpreis-
 lichung  und  Kalkulation  von  Persönlichen  Budgets  berücksichtigt  und  finan-
 ziert.  Jedoch  muss  bei  der  Kalkulation  von  Persönlichen  Budgets  beachtet
 werden,  dass  nach  §  17  Absatz  3  Satz  3  SGB  IX  die  Höhe  des  Persönlichen
 Budgets  die  Kosten  aller  bisher  individuell  festgestellten,  ohne  das  Persönliche
 Budget zu erbringenden Leistungen nicht überschreiten soll.

 48.  Wie  lautet  das  Ergebnis  der  von  der  Bundesregierung  im  Jahr  2008  ange-
 kündigten  Prüfung  der  Möglichkeiten  für  eine  Beratung  und  Unterstüt-
 zung  bei  Inanspruchnahme  eines  Persönlichen  Budgets  im  Sinne  von
 §  17  Absatz  3  Satz  2  SGB  IX  durch  rechtliche  Betreuerinnen  und  Be-
 treuer  sowie  einer  entsprechenden  Vergütung  (auf  Bundestagsdrucksache
 16/9063 wird verwiesen)?

 49.  Auf  welche  Art  und  Weise  könnte  nach  Ansicht  der  Bundesregierung
 auch  solchen  Berufsbetreuerinnen  und  -betreuern  die  Erbringung  von  Be-
 ratung  und  Unterstützung  nach  §  17  Absatz  3  SGB  IX  ermöglicht  wer-
 den,  die  derzeit  auf  Grund  des  Verbotes  des  Insichgeschäfts  gemäß  dem
 §  1795  Absatz  2,  dem  §  1908i  Absatz  1  in  Verbindung  mit  §  181  BGB,
 wonach  eine  Betreuerin  bzw.  ein  Betreuer  mit  dem  Aufgabenbereich  der
 Rechtsgeschäfte  im  Rahmen  eines  Persönlichen  Budgets  für  die  betreute
 Person  nicht  mit  sich  selbst  einen  Vertrag  über  die  Durchführung  von  Bud-
 getassistenz schließen darf, nicht stattfinden kann?

 Wegen  des  Sachzusammenhangs  werden  die  Fragen  48  und  49  gemeinsam  be-
 antwortet.

 Das  Bundesministerium  für  Arbeit  und  Soziales  ist  mit  dem  Bundesministe-
 rium  der  Justiz  im  Gespräch,  um  die  offenen  Fragen,  die  sich  im  Hinblick  auf
 das  Persönliche  Budget  bei  rechtlichen  Betreuungen  stellen,  zu  klären.  Dabei
 werden  die  rechtlichen  Fragen  und  die  in  Betracht  kommenden  Lösungsmög-
 lichkeiten umfassend geprüft. Die Prüfung dauert noch an.
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50.  Wie  können  nach  Ansicht  der  Bundesregierung  die  Qualität  und  Effekti-
 vität  im  Betreuungswesen  durch  Strukturveränderungen  –  etwa  bei  der
 Zusammenarbeit  zwischen  einzelnen  Akteuren  oder  Verlagerung  von
 Kompetenzen – verbessert werden?

 Die  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  zur  Beobachtung  der  Kostenentwicklung  im
 Betreuungsrecht  hat  im  Mai  2009  eine  Reihe  von  untergesetzlichen  Maßnah-
 men  vorgeschlagen,  die  zu  strukturellen  Verbesserungen  im  Verfahren  führen.
 Untergesetzliche  Maßnahmen  zur  Effizienzsteigerung  sind  danach  in  allen  Be-
 reichen  –  bei  den  Betreuungsgerichten,  den  Betreuungsbehörden  sowie  bei  den
 Betreuungsvereinen  –  möglich.  In  ihrem  zusammenfassenden  Fazit  kommt  die
 Arbeitsgruppe zu folgendem Ergebnis:

 „Die  Zunahme  der  beruflichen  Betreuung  muss  durch  den  Ausbau  von  Struktu-
 ren  entgegengewirkt  werden,  die  der  Gewinnung  und  Unterstützung  ehrenamt-
 licher  Betreuer  dienen.  Unerlässlich  ist  dazu  eine  Förderung  der  Betreuungs-
 vereine, die sich an der Erfüllung ihrer Querschnittsaufgaben orientieren sollte.

 Um  das  Potential  anderer  Hilfen  auszuschöpfen  und  so  nicht  erforderliche  Be-
 treuungen  zu  vermeiden,  hält  die  Arbeitsgruppe  angesichts  der  bestehenden
 Strukturdefizite  des  Betreuungsrechts  eine  flächendeckende  Vernetzung  aller
 Beteiligten  für  unabdingbar.  Außerdem  müssen  die  Rahmenbedingungen  für
 Betreuungsrichter  verbessert,  die  im  Sozialrecht  gesetzlich  vorgesehenen  Un-
 terstützungspflichten  mit  mehr  Leben  erfüllt  und  die  Betreuungsbehörden  ge-
 stärkt werden.“

 Die  Ergebnisse  der  Bund-Länder-Arbeitsgruppe  zur  Beobachtung  der  Kosten-
 entwicklung  im  Betreuungsrecht  und  die  Handlungsempfehlungen  zur  Opti-
 mierung  des  Betreuungsrechts  wurden  auf  der  Frühjahrskonferenz  2009  den
 Justizministerinnen  und  Justizministern  der  Länder  vorgestellt  und  zustimmend
 zur  Kenntnis  genommen.  Welche  konkrete  Umsetzung  diese  Empfehlungen  in
 den  Ländern  erfahren  haben,  wird  auch  Gegenstand  der  Beratungen  in  der  in-
 terdisziplinäre Arbeitsgruppe sein.

 Wie  in  der  Antwort  zu  Frage  19  ausgeführt,  hat  das  Bundesministerium  der  Jus-
 tiz  im  Dezember  2009  auf  Wunsch  der  Konferenz  der  Justizministerinnen  und
 - minister  der  Länder  den  Vorsitz  einer  Arbeitsgruppe  zum  Betreuungsrecht
 übernommen.  Der  Arbeitsauftrag  an  die  Arbeitsgruppe  geht  zurück  auf  die  Be-
 schlüsse  der  Konferenz  der  Justizministerinnen  und  Justizminister  aus  den  Jah-
 ren  2005  und  2009.  Ziel  der  Arbeitsgruppe  ist  es,  im  Sinne  dieser  Beschlüsse  zu
 prüfen,  ob  und  gegebenenfalls  wie  das  Betreuungsrecht  weiterentwickelt  und
 verbessert  werden  kann.  Die  Arbeitsgruppe  befasst  sich  im  Schwerpunkt  mit
 Fragen der Strukturreform im Betreuungsrecht.

 Die  Arbeiten  dieser  interdisziplinären  Arbeitsgruppe  sind  noch  nicht  abgeschlos-
 sen;  auf  die  Antwort  zu  Frage  22  wird  verwiesen.  Nachfolgende  Informationen
 beziehen  sich  auf  den  derzeitigen  Stand  der  Beratung  und  stellen  insoweit  ledig-
 lich  ein  Zwischenergebnis  dar.  Die  Arbeitsgruppe  wird  sowohl  materielle  als  auch
 verfahrensrechtliche  Fragestellungen  zur  Struktur  des  Betreuungsrechts  noch
 weiter beraten.

 Die  interdisziplinäre  Arbeitsgruppe  hat  verschiedene  Modelle  für  strukturelle
 Veränderungen  beraten.  Sie  hat  sich  in  den  bisherigen  Überlegungen  für  eine
 Beibehaltung  des  bestehenden  Systems  der  rechtlichen  Betreuung  ausgespro-
 chen.  In  den  vergangenen  Sitzungen  beriet  die  Arbeitsgruppe  insbesondere
 zwei  mögliche  Wege,  um  eine  Verbesserung  des  Betreuungsrechts  herbeizufüh-
 ren.  Der  eine  Weg  besteht  in  der  Einbindung  der  Betreuungsbehörde  als  Ein-
 gangsinstanz,  der  andere  Weg  wird  unter  dem  Stichwort  „obligatorischer  So-
 zialbericht“  beraten.  Die  Arbeitsgruppe  hat  sich  nach  ausführlicher  Diskussion
 und  Abwägung  der  Vor-  und  Nachteile  der  möglichen  Regelungsmodelle  mehr-
 heitlich  dafür  entschieden,  den  Weg  des  „obligatorischen  Sozialberichts“  weiter



Drucksache 17/5323 – 36 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
zu  verfolgen.  Danach  sieht  die  interdisziplinäre  Arbeitsgruppe  eine  Möglich-
 keit  zur  Verbesserung  des  Betreuungsrechts  in  der  Optimierung  des  bestehen-
 den  Verfahrensrechts,  insbesondere  in  einer  obligatorischen  Anhörung  der  Be-
 treuungsbehörde  im  Betreuungsverfahren  und  in  der  Erstellung  eines  anhand
 von  gesetzlichen  Kriterien  qualifizierten  Berichts  für  das  Gericht.  Da  der  Be-
 richt  der  zuständigen  Behörde  im  Betreuungsverfahren  einer  Sachaufklärung
 des  Gerichts  dient,  hält  die  interdisziplinäre  Arbeitsgruppe  eine  Regelung  im
 Gesetz  über  das  Verfahren  in  Familiensachen  und  in  den  Angelegenheiten  der
 freiwilligen  Gerichtsbarkeit  für  sinnvoll.  Die  Arbeitsgruppe  wird  in  den  weite-
 ren  Beratungen  –  neben  weiteren  Fragestellungen  –  insbesondere  die  Frage
 diskutieren,  ob  ergänzende  Regelungen  im  Betreuungsbehördengesetz  vorge-
 schlagen werden sollte.
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